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A BEGRÜNDUNG 

1 Anlass und Erforderlichkeit der Planung  

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 123 „Inselbräupark“ ist die beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Inselbrauerei Lindau im Stadtteil Ober-
reutin zu einem überwiegend wohnbaulich geprägten Quartier. Die Projektentwicklung erfolgt durch 
die Rothenmoos Projektentwicklungs GmbH (RPE), einem Zusammenschluss der i+R Wohnbau Lindau 
GmbH, der Inselbrauerei Lindau (IBL) sowie der GWG Lindau. Auch wenn es sich um einen angebots-
orientierten Bebauungsplan handelt, bildet die abgestimmte Projektentwicklung die fachliche Grund-
lage für die städtebauliche Konzeption. 

Für den überwiegenden Bereich des Plangebiets besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 
Randlich überschneidet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 123 „Inselbräupark“ mit 
dem bestehenden Bebauungsplan Nr. 63a „Oberes Rothenmoos“, sodass für diese Überschneidungs-
bereiche eine Anpassung des bestehenden Planungsrechts erforderlich ist. 

Dem Bau- und Umweltausschuss der Stadt Lindau wurde bereits im Jahr 2021 ein städtebaulicher 
Entwurf für die Entwicklung des Areals vorgestellt, auf dessen Grundlage ein Empfehlungsbeschluss 
zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gefasst wurde. In der Folge wurde der städtebauliche 
Entwurf weiterentwickelt und in einzelnen Punkten an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. 
Der aktualisierte Planungsstand wurde dem Bau- und Umweltausschuss erneut vorgestellt und bestä-
tigt, sodass die Projektentwicklung nun mit der verbindlichen Bauleitplanung fortgeführt werden soll. 

Gemäß den Grundsätzen der Bauleitplanung nach § 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen insbesondere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen sowie die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung zu berücksichtigen.  

Ziel der Planung ist es daher, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
qualitativ hochwertigen, verdichteten Wohnquartiers mit einer angemessen gestalteten Freiraum-
struktur zu schaffen. Durch die städtebauliche Neuordnung des Areals soll ein Beitrag zur Deckung 
des bestehenden Wohnraumbedarfs in der Stadt Lindau geleistet und zugleich eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB sichergestellt werden. 

2 Plangebiet, Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Größe von ca. 2,19 ha auf und umfasst die Flur-
stücke 139/2, 139/5, 139/7, 139/11, 139/12, 140, 140/1, 140/3, 140/8, 141, 141/1, 141/2, 141/3, 142, 
142/2, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 145/3, 145/4, 145/10, 146/23, 
148/5, 148/12, 599/1 und 599/3 sowie Teilbereiche der Flurstücke 145, 145/6, 145/7, 146/15, 206, 
207/3 und 208 der Gemarkung Reutin. 
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Abbildung 1: Plangebiet (Geltungsbereich = schwarze Umrandung, Bestands-BP = rote Umrandung) 
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3 Übergeordnete Vorgaben und Planungshintergrund 

3.1 Regional- und Landesplanung 

Die Belange der Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) des Frei-
staats Bayern vom 1. September 2013, welches zuletzt durch Verordnung vom 16. Mai 2023 geän-
dert wurde, sowie aus dem Regionalplan (RP) der Planungsregion Allgäu (16), der mit Verordnung 
vom 19. Dezember 1986 erlassen wurde und seit dem 22. Februar 2024 in der Fassung der 4. Verord-
nung zur Änderung gültig ist. 

Gemäß der Raumstrukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern ist die Stadt Lindau (Bo-
densee) als Oberzentrum ausgewiesen. Darüber hinaus bildet Lindau gemeinsam mit der österreichi-
schen Stadt Bregenz einen grenzüberschreitenden zentralen Doppelort. 

 

Abbildung 2: Auszug aus der Raumstrukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

Im Regionalplan der Region Allgäu (16) ist die Stadt Lindau weiterhin als Mittelzentrum ausgewiesen 
und übernimmt eine zentrale Versorgungs- und Entwicklungsfunktion für ihr Umland. Aufgrund ihrer 
Lage im Bodenseeraum kommt der Stadt zudem eine besondere Bedeutung als regionaler Verknüp-
fungs- und Entwicklungsknoten entlang mehrerer Entwicklungsachsen von regionaler Bedeutung zu. 
Da die regionalplanerischen Festlegungen grundsätzlich die übergeordneten Vorgaben des Landes-
entwicklungsprogramms konkretisieren sollen, ist eine Anpassung des Regionalplans an die im Lan-
desentwicklungsprogramm festgelegte Einstufung als Oberzentrum perspektivisch zu erwarten. 
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Abbildung 3: Auszug aus der Raumstrukturkarte des Regionalplans Allgäu (16) 

Während die Aussagen im Landesentwicklungsprogramm überwiegend grundsätzlicher Natur sind 
und für den gesamten Freistaat gelten, trifft der Regionalplan vertiefende und räumlich konkreti-
sierte Festlegungen, die bei der vorliegenden Planung besonders zu berücksichtigen sind. Nach den 
zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans liegt das Plangebiet jedoch außerhalb landschaftli-
cher oder sonstiger Vorbehaltsgebiete. Regionale Grünzüge, Trenngrünbereiche sowie sonstige Kate-
gorien der Raumordnung sind nicht betroffen. 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf Landes- und Regionalebene verfolgen insbesondere 
die Stärkung zentraler Orte, eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, die Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung sowie einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Ferner sollen Oberzentren auf-
grund ihrer funktionalen Ausstattung und Potenziale die großräumige Entwicklung ihres Umlandes 
langfristig befördern, Siedlungsschwerpunkte ausbilden und zur Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hält-nisse beitragen.  

Die vorliegende Planung entspricht diesen Zielsetzungen in besonderer Weise. Die städtebauliche 
Entwicklung konzentriert sich auf einen bereits überwiegend bebauten, ehemals gewerblich genutz-
ten Standort und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Innenentwicklung und zum Flächenre-
cycling. Durch die Wiedernutzung und Neuordnung des ehemaligen Betriebsgeländes der Inselbraue-
rei wird die zusätzliche Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen weitgehend vermieden. 

Die geringfügigen Arrondierungen im Randbereich des Plangebiets stehen in einem funktionalen und 
städtebaulichen Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung und treten gegenüber dem überwie-
genden Anteil der Innenentwicklung deutlich zurück. Grundlegende Zielkonflikte mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung ergeben sich hieraus nicht. 

Durch die kompakte und verdichtete Bauweise wird dem Grundsatz des Flächen-sparens Rechnung 
getragen und zugleich die effiziente Nutzung vorhandener technischer und sozialer Infrastruktur 



Bebauungsplan Nr. 123 "Inselbräupark" und 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 63a "Oberes Rot-
henmoos" 
Vorentwurf | Stand: 25.03.2026 
Übergeordnete Vorgaben und Planungshintergrund 
 

www.lars-consult.de Seite 11 von 53
 

unterstützt. Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums in integrierter Lage stärkt die Funktionsfähigkeit 
des zentralen Ortes Lindau und leistet einen Beitrag zur Sicherung einer zukunftsfähigen Daseinsvor-
sorge im Bodenseeraum. 

Belange der Raumordnung stehen der Planung damit nicht entgegen. Die Planung trägt vielmehr zur 
Umsetzung zentraler landes- und regionalplanerischer Zielsetzungen bei, insbesondere zur Stärkung 
zentraler Orte, zur Innenentwicklung, zum Flächensparen sowie zur nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung. Dem Anpassungsgebot gemäß § 1 Abs. 4 BauGB kann damit entsprochen werden. 

3.2 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 

3.2.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Lindau (Bodensee) wurde mit Bekanntmachung vom 13. Juli 2013 
wirksam. Grundlage der vorliegenden Planung ist der rechtsgültige Planstand, erstellt am 5. Februar 
2025, der die bis dahin erfolgten sechs Änderungen sowie neun Berichtigungen des Flächennutzungs-
plans berücksichtigt. 

Im Bereich des Plangebiets stellt der Flächennutzungsplan eine geplante Wohnbaufläche (W) dar. 
Dadurch wird eine Umnutzung der vorhandenen faktischen gemischten Baufläche (M) zu einer 
Wohnbaufläche (W) ermöglicht. In den westlichen und nördlichen Randbereichen sind Grünflächen 
dargestellt. Im nördlichen Bereich ist darüber hinaus eine Ortsrandeingrünung vorgesehen.

 

Abbildung 4: Auszug aus der geplanten 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lindau (links = Bestand, rechts = 
Planung) 

Der aufzustellende Bebauungsplan entspricht dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB bislang 
teilweise nicht. Entsprechend der Regelungen des § 8 Abs. 3 BauGB soll der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren ein 11. Mal geändert werden. 
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3.2.2 Bebauungsplan 

Für Teilbereiche des aufzustellenden Bebauungsplans besteht bereits der Bebauungsplan Nr. 63a 
„Oberes Rothenmoos“, der mit Bekanntmachung vom 25. Juli 2020 rechtsgültig wurde. Die von der 
Neuplanung betroffenen Teilflächen werden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 123 
überplant und fortgeschrieben. Mit Inkrafttreten des neuen Bebauungsplans treten die bisherigen 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 63a in diesen Bereichen außer Kraft. 

Bei den Überschneidungsbereichen handelt es sich insbesondere um Randbereiche des Plangebiets, 
in denen im bestehenden Bebauungsplan Verkehrsflächen (Hammerweg) sowie begleitende Grünflä-
chen festgesetzt sind. Diese Festsetzungen werden im Rahmen der vorliegenden Planung überprüft 
und an die neue städtebauliche Konzeption angepasst. 

3.2.3 Informelle Planungen und Konzepte 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Ergebnisse von durch 
den Stadtrat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepten zu berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang ist das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Lindau (Bo-
densee) vom 10. November 2015 als informelle Planungsgrundlage heranzuziehen. 

Das ISEK weist im Bereich Oberes Rothenmoos großflächige Potenzialflächen für eine wohnbauliche 
Entwicklung aus. Ziel ist es, durch die Aktivierung geeigneter Flächen einen Beitrag zur Erweiterung 
des Wohnungsangebots im Stadtgebiet zu leisten. Die Umsetzung einer Wohnbebauung, wie sie im 
städtebaulichen Entwurf für das Plangebiet vorgesehen ist, entspricht diesen Zielsetzungen. 

Die vorliegende Planung greift die im ISEK formulierten Zielsetzungen auf und leistet durch die Ent-
wicklung eines integrierten Wohnstandorts einen Beitrag zur Deckung des prognostizierten Wohn-
raumbedarfs. Sie steht damit in Einklang mit den Ergebnissen und Leitlinien des beschlossenen städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts. 

4 Art der Verfahrensbearbeitung 

Auch wenn die Planung überwiegend der Wiedernutzbarmachung bereits genutzter Flächen (Flä-
chenrecycling) dient, ist davon auszugehen, dass Teilbereiche des Plangebiets dem planungsrechtli-
chen Außenbereich zuzuordnen sind. Das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB ist daher 
nicht anwendbar. 

Der Bebauungsplan wird folglich im zweistufigen Regelverfahren gemäß BauGB aufgestellt. Es wer-
den die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Das Aufstellungsverfahren erfolgt unter Durchführung aller erforderlichen Verfahrensschritte ein-
schließlich der Umweltprüfung. Ein Umweltbericht wird erstellt; die naturschutzfachliche Eingriffsre-
gelung findet Anwendung. 
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5 Beschreibung des Plangebiets, Rahmenbedingungen 

5.1 Lage und Umgebung im Stadtgebiet 

Das ehemalige Betriebsgelände der Inselbrauerei Lindau liegt im Stadtteil Oberreutin zwischen dem 
Hammerweg und dem Motzacher Weg. Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand 
des Stadtgebiets und markiert den Übergang vom bebauten Siedlungsbereich zur angrenzenden offe-
nen Landschaft mit verbleibenden dörflichen (Streu-)Siedlungsstrukturen, insbesondere in Richtung 
Motzach und Streitelsfingen. 

 
Abbildung 5: Auszug digitale topographische Karte TK 25 (Geltungsbereich = rote Umrandung) 

Westlich des Plangebiets verläuft in etwa 400 m die Bundesstraße 12 (B 12), die als zentrale Nord-
Süd-Verkehrsachse eine wichtige überörtliche Verbindung im Stadt-gebiet darstellt.  

Das Inselbräu-Areal stellt innerhalb seines Umfelds eine gewerblich geprägte Enklave mit überwie-
gend großvolumigen Bestandsgebäuden dar. Das weitere Umfeld ist hingegen vorwiegend durch 
Wohnnutzungen sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Südlich und südöstlich schließen 
überwiegend dörflich strukturierte, locker angeordnete Wohnbebauungen an, die den Ortsbereich 
von Oberreutin kennzeichnen. 

Westlich und nordwestlich des Plangebiets finden sich klarer gegliederte Wohngebiete jüngerer Ent-
stehungsphasen, darunter das kürzlich neu erschlossene Wohngebiet „Oberes Rothenmoos“, das un-
mittelbar angrenzt und unter anderem eine Kindertageseinrichtung umfasst. Weiter nordwestlich, in 
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einer Entfernung von etwa 375 m, befindet sich ein Gewerbegebiet im Bereich des Kreisverkehrs an 
der Kemptener Straße (B 12). 

Östlich des Motzacher Weges liegt ein weiterer Gebäudekomplex der Inselbrauerei mit Verwaltungs-
gebäuden (Motzacher Weg Nr. 22–24), der erhalten bleibt. In diesem Bereich sind unterschiedliche 
Nutzungen angesiedelt, darunter Büro- und Werkstatt-nutzungen, eine Musikschule, Wohnnutzun-
gen sowie ein Aktivsportpark mit Parkplatz und ein Biergarten mit Innen- und Außengastronomie. 

Unmittelbar hinter diesen Gebäuden verläuft der Motzacher Tobelbach, der von uferbegleitenden 
Gehölzstrukturen begleitet wird und eine landschaftliche Gliederung im Übergang zum offenen Raum 
bildet. Nördlich und südwestlich des Plangebiets grenzen weiterhin landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an, darunter im Norden eine extensiv genutzte Streuobstwiese. Gehölzbestände und Freiflä-
chen verzahnen die bestehenden Siedlungsansätze mit der umgebenden Landschaft. 

5.2 Räumlicher Bestand 

Das Plangebiet umfasst das ehemalige Betriebsgelände der Inselbrauerei Lindau, das derzeit weitge-
hend brachgefallen ist. Die vorhandene Bebauung ist geprägt durch großvolumige gewerbliche Bau-
körper, insbesondere ehemalige Lager- und Hallengebäude, die das Areal maßgeblich strukturieren. 
Ergänzt wird diese Bebauung durch einen kleinteiligeren Gebäuderiegel, der straßenbegleitend ent-
lang des Motzacher Weges angeordnet ist. 

Das Betriebsgelände ist großflächig überbaut und versiegelt. Neben den Gebäuden sind auch die ver-
bleibenden Freiflächen überwiegend als Lager-, Abstell- und Park-flächen genutzt und entsprechend 
versiegelt ausgeführt. In den nördlichen Randbereichen sind vereinzelt unbebaute Grünflächen vor-
handen, die den Übergang zur angrenzenden offenen Landschaft bilden. 

Erschlossen wird das Areal derzeit über provisorische Verkehrsflächen, die insbesondere im südlichen 
und südwestlichen Bereich Anschlüsse an das neu entwickelte Wohngebiet „Oberes Rothenmoos“ 
sowie in Richtung Hammerweg herstellen. Weitere Anbindungen bestehen im Bereich des Motzacher 
Weges, der das Plangebiet im Osten begrenzt. 

 
Abbildung 6: Betriebsgebäude und Freiflächenversiegelung im Süden des Plangebiets (Aufnahme LARS consult) 
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Abbildung 7: Größere Hallengebäude und anschließender Grünbereiche im Norden des Plangebiets (Aufnahme LARS consult) 

5.3 Topographie und Oberflächenabfluss 

Das Plangebiet ist topographisch in den großräumigen Landschaftsraum eingebunden, der insgesamt 
vom Norden in Richtung Süden zum Bodensee hin abfällt. Kleinräumig weist das Gelände der Umge-
bung zudem ein leichtes Gefälle in west-östlicher Richtung auf, orientiert zum Motzacher Tobelbach. 

Das ehemalige Betriebsgelände der Inselbrauerei stellt innerhalb dieses Geländeraums eine weitge-
hend eingeebnete Fläche dar, die gegenüber dem umgebenden natürlichen Gelände eingeschnitten 
ist. In den nördlichen, südlichen und östlichen Randbereichen bestehen Böschungen, teilweise auch 
Stützmauern, die den Höhenversatz zwischen dem Betriebsareal und dem angrenzenden Gelände 
abfangen. Ein vergleichsweise ebenerer Zugang zum Plangebiet besteht im westlichen Bereich in 
Richtung Hammerweg. 

Im Hinblick auf den Oberflächenabfluss ist zu berücksichtigen, dass es infolge von zunehmend häufi-
ger auftretenden Starkregenereignissen zu erhöhten Abflussmengen kommen kann. Vor diesem Hin-
tergrund wird grundsätzlich empfohlen, geeignete Maßnahmen zum Schutz vor dem Eindringen von 
Hang- und Außengebietswasser in das Plangebiet vorzusehen und umzusetzen. 

Auswertungen der Starkregenhinweiskarten des UmweltAtlas Bayern zeigen, dass übergeordnete po-
tenzielle oberflächige Fließwege bei Starkregenereignissen bisher jedoch nicht durch das Plangebiet 
selbst führen. Innerhalb des Plangebiets bestehen keine ausgeprägten Geländesenken oder potenzi-
ellen Aufstaubereiche. Übergeordnete Abflussstrukturen konzentrieren sich vielmehr auf den Motza-
cher Tobelbach, der bei Starkregen einen starken Abfluss aufweist. Mäßige Abflussintensitäten sind 
insbesondere entlang bestehender Verkehrsflächen, unter anderem im Bereich des Motzacher We-
ges sowie im südlichen Abschnitt des Hammerwegs in Richtung des Knotenpunkts Motzacher Weg zu 
erwarten. 
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Es wurde mit Stand vom 02.02.2026 durch das Büro Hinnenthal Landschaftsarchitekten ein Überflu-
tungsnachweis unter Zugrundelegung der Gebäude- und Freiflächenplanung erstellt und das erfor-
derliche Rückhaltevolumen im Plangebiet berechnet. Die weiteren Planungen zur Niederschlagswas-
serbewirtschaftung werden darauf aufbauen und im Zuge der Erschließungs- und Entwässerungspla-
nung konkretisiert. 

5.4 Boden und Grundwasser 

Es wurde mit Stand vom 15.03.2019 durch das Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich – Geo-technik GmbH ein 
geologisches Gutachten für das Plangebiet erstellt. Erste Aspekte der konkret geplanten Baumaßnah-
men wurden berücksichtigt.   

5.4.1 Bodenaufbau und Baugrund 

Der Untergrund im Plangebiet ist im Kern durch Moränensedimente aufgebaut, die von spätwürm-
zeitlichen Schottern (Kies und Sand) überlagert werden. Darüber folgen eine Verwitterungsdecke so-
wie örtlich vorhandene Auffüllungen. Die im Plangebiet anstehenden Schotter- und Moränensedi-
mente sind insgesamt als gut tragfähiger Baugrund zu beurteilen und grundsätzlich für die geplante 
Bebauung geeignet. 

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchungen wurde auch eine abfalltechnische Beurteilung der 
im Plangebiet vorhandenen Auffüllungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Beurteilung sind Be-
standteil des geotechnischen Gutachtens und bei Erdarbeiten sowie bei der Verwertung oder Entsor-
gung von Aushubmaterial entsprechend zu berücksichtigen. 

5.4.2 Grundwasserverhältnisse 

Die im Rahmen der Baugrunderkundung angetroffenen Grundwasserstände lagen in einer Tiefe zwi-
schen etwa 2,12 m und 9,47 m unter Geländeoberkante. In einzelnen Bohrungen wurde kein Grund-
wasser angetroffen. Die teils deutlichen Unterschiede der gemessenen Wasserstände lassen sich 
durch das Relief des wasserstauenden Geschiebemergels erklären, der die Grundwassersohlschicht 
bildet. Die Grundwasserfließrichtung ergibt sich aus dem Relief dieses Geschiebemergels und ist mit 
einer Richtung nach Süden bis Südwesten anzunehmen. 

Auf Grundlage der angetroffenen Grundwasserstände ist davon auszugehen, dass die geplanten Tief-
garagenbereiche der Gebäude G07, G08, G09, G10 und G17 in den Grundwasserbereich hineinrei-
chen können. Entsprechende konstruktive und abdichtungstechnische Maßnahmen sind daher zu be-
rücksichtigen. 

5.4.3 Versickerungsfähigkeit 

Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen ausreichend durchlässigen Unter-
grund sowie einen Mindestabstand von mindestens 1,0 m zwischen Versickerungsanlage und 
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Grundwasseroberfläche voraus. Auffüllungen dürfen ohne einen entsprechenden Nachweis ihrer 
Grundwasserunschädlichkeit nicht zur Versickerung herangezogen werden. 

In den spätwürmzeitlichen Schottern ist eine Versickerung technisch grundsätzlich möglich; aufgrund 
des relativ hohen Schlämmkornanteils weisen diese jedoch einen für Kiese vergleichsweise geringen 
Durchlässigkeitsbeiwert auf. Die Moränensedimente sind für eine technische Versickerung nicht ge-
eignet. Aufgrund der stark variierenden Durchlässigkeitsbeiwerte innerhalb der Schotter ist die Pla-
nung und Errichtung von Versickerungsanlagen nur auf Grundlage standortspezifischer Versicke-
rungsversuche an den jeweils vorgesehenen Versickerungsstandorten sinnvoll. 

5.4.4 Weiterführende Maßnahmen 

Dem geotechnischen Gutachten sind konkrete Empfehlungen zur Gründung der Bauvorhaben, zu 
baubegleitenden Maßnahmen, zu erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen, zu Erdarbeiten, zur Bau-
grubensicherung sowie zur Wasserhaltung zu entnehmen. Diese Empfehlungen sind im Zuge der wei-
teren Planung und Umsetzung der Bauvorhaben zu berücksichtigen. 

5.5 Altlasten und Kampfmittel 

5.5.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung Untergrund  

Es wurde mit Stand vom 17. November 2020 durch die Re2area GmbH eine orientierende Schadstoff-
untersuchung des Untergrundes für das Plangebiet durchgeführt. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden Boden- und Bodenluftproben entnommen und analysiert. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die nachgewiesenen Schadstoffgehalte in Boden und Bodenluft überwiegend 
unterhalb der maßgeblichen Prüf- und Orientierungswerte liegen. Eine Gefährdung über die Wir-
kungspfade Boden–Mensch, Bodenluft–Mensch sowie Bodenluft–Grundwasser ist demnach nicht zu 
erwarten. 

Bei der Bewertung des Wirkungspfades Boden–Grundwasser wurde punktuell eine Überschreitung 
des Hilfswertes für Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) festgestellt. Aufgrund der derzeitigen Ver-
siegelung der betroffenen Bereiche sowie der vorgesehenen baulichen Nutzung mit Bodenaushub für 
Untergeschosse ist davon auszugehen, dass belastetes Bodenmaterial im Zuge der Abbruch- und Erd-
arbeiten entfernt und ordnungsgemäß entsorgt wird. Ein zukünftiger Eintrag von Schadstoffen in das 
Grundwasser ist daher nicht zu erwarten. Bei einer wesentlichen Abweichung von der geplanten Nut-
zung wäre die Gefährdungssituation erneut zu bewerten. 

Aufgrund des orientierenden Untersuchungsumfangs kann das Vorhandensein klein-räumiger, nicht 
erfasster Belastungen im Untergrund nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
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5.5.2 Untersuchung Gebäudeschadstoffe, Rückbau- und Entsorgungskonzept 

Mit Stand vom 12. April 2024 wurde durch die Re2area GmbH eine Gebäudeschadstoffuntersuchung 
einschließlich der Erstellung eines Rückbau- und Entsorgungskonzepts für die bestehenden Gebäude 
im Plangebiet durchgeführt. 

Im Zuge der Untersuchungen wurden in den Bestandsgebäuden schadstoffhaltige bzw. schad-
stoffverdächtige Bauteile und Baustoffe festgestellt, insbesondere im Hinblick auf asbesthaltige Ma-
terialien, künstliche Mineralfasern sowie einzelne chemische Schadstoffe (u. a. PAK und PCB). Ent-
sprechend den Untersuchungsergebnissen wurden schadstoffspezifische Anforderungen an den 
Rückbau, die Entsorgung und den Arbeitsschutz definiert. 

Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein Rückbau- und Entsorgungskonzept erarbeitet, das die fach-
gerechte Behandlung und Entsorgung der belasteten Materialien sicherstellt. Dieses Konzept ist im 
Zuge des weiteren Projektfortschritts fortzuschreiben und zu konkretisieren. 

5.5.3 Arbeits- und Sicherheitsplan 

Für die Baufeldfreimachung wurde mit Stand vom 16. April 2024 durch die Re2area GmbH ein Ar-
beits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan) nach TRGS 524 erstellt. 

Der A+S-Plan regelt die erforderlichen Schutzmaßnahmen, Arbeitsabläufe und Sicherheitsvorkehrun-
gen im Zusammenhang mit dem Umgang mit potenziell schadstoffbelasteten Materialien während 
der Abbruch- und Erdarbeiten. Die darin enthaltenen Vorgaben sind bei der Umsetzung der Maßnah-
men zu beachten. 

5.5.4 Kampfmittel 

Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet liegen derzeit nicht vor. Eine 
gesonderte Kampfmittelvorerkundung wurde daher nicht durchgeführt. Sollten im Zuge der Bauar-
beiten dennoch entsprechende Verdachtsmomente auftreten, sind die Arbeiten unverzüglich einzu-
stellen und die zuständigen Stellen zu informieren. 

5.6 Bau- und Bodendenkmale 

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich ein Baudenkmal am Motzacher Weg 40 (Denkmal-Nr. D-7-
76-116-521). Es handelt sich um ein zweigeschossiges ehemaliges Sommerschlösschen mit Halb-
walmdach und Kegeldach aus dem 18. Jahrhundert. Das Baudenkmal liegt etwa 75 m hangoberhalb 
nordöstlich des Plangebiets. 

Aufgrund der Lage, der topographischen Situation sowie der vorgesehenen Bauhöhen werden die 
Sichtbeziehungen zum Baudenkmal nicht eingeschränkt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Belange der Baudenkmalpflege sind durch die geplante Entwicklung nicht zu erwarten. 
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Bodendenkmäler sind im Plangebiet sowie in dessen näherem Umfeld nicht bekannt. Für den Fall, 
dass im Zuge der Bauarbeiten dennoch Bodendenkmäler oder Bodenaltertümer aufgefunden wer-
den, wird ein entsprechender Hinweis auf die Meldepflicht und das weitere Vorgehen gemäß dem 
Bayerischen Denkmalschutzgesetz (§ 8 Abs. 1 und 2) in die Planurkunde aufgenommen. 

5.7 Erschließung und Verkehr 

5.7.1 Erschließungskonzept im Plangebiet 

Die verkehrliche Erschließung des Quartiers „Inselbräupark“ erfolgt für den motorisierten Individual-
verkehr über den Motzacher Weg und den Hammerweg. Eine aufgrund der Topographie des Gelän-
des weitgehend ebenerdig anbindbare Tiefgarage nimmt den ruhenden Verkehr (PKW und Fahrrä-
der) für das gesamte Quartier auf. Dadurch können die oberirdischen Freiflächen weitgehend auto-
frei gestaltet werden. 

Das Quartier ist als durchlässige Struktur konzipiert. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfah-
rende können alle Bereiche des Quartiers barrierefrei oder über Treppenanlagen erreichen. Die in-
terne Erschließung ist entsprechend auf kurze Wege und eine hohe Aufenthaltsqualität ausgelegt. 

5.7.2 Verkehrstechnisches Gutachten und Betrachtungsrahmen 

Es wurde mit Stand vom 12. Januar 2026 durch die Verkehrsingenieure Gächter Lampert Fritz KG ein 
verkehrstechnisches Gutachten zur Quartiersentwicklung Rothenmoos, Lindau erstellt. 

Grundlage der Betrachtung ist ein städtebauliches Gesamtkonzept für die Entwicklung der Quartiere 
Rothenmoos 1, 2 und 3, das die schrittweise Schaffung von Wohnraum sowie die dazugehörige ver-
kehrliche Erschließung berücksichtigt. 
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Abbildung 8: Auszug Verkehrsgutachten, Übersichtslageplan Quartierseinteilung Rothenmoos (Verkehrsingenieure Gächter 
Lampert Fritz KG) 

Das westlich angrenzende Quartier Rothenmoos 1 wurde bereits realisiert und ist seit 2020 rechts-
kräftig. Das vorliegende Projekt „Inselbräupark“ entspricht dem Quartier Rothenmoos 2. Das südlich 
anschließende Quartier Rothenmoos 3 ist perspektivisch vorgesehen und bislang nicht konkret be-
plant. 

Das aktualisierte Gutachten baut auf den Verkehrszählungen aus dem Jahr 2019 sowie den darauf 
basierenden früheren Gutachten auf. Diese Grundlagen wurden überprüft und, soweit erforderlich, 
an die aktuelle Planung angepasst. 

5.7.3 Induzierte Verkehre und Verkehrsverteilung 

Das überarbeitete Projekt „Inselbräupark“ ist hinsichtlich städtebaulicher Struktur und Größenord-
nung mit dem früheren Planungsstand vergleichbar. Die im Gutachten ermittelten induzierten Ver-
kehrsmengen liegen nahezu auf dem gleichen Niveau wie bei den vorherigen Berechnungen und sind 
teilweise geringfügig niedriger. Die zusätzliche Verkehrsbelastung bewegt sich damit weiterhin in ei-
ner vergleichbaren Größenordnung. 

Durch die Aufteilung der Tiefgaragenerschließung auf mehrere unabhängige Zufahrten verteilt sich 
der durch das Quartier erzeugte Verkehr auf den Motzacher Weg und den Hammerweg. Der über-
wiegende Teil der Verkehre wird – entsprechend der städtischen Zielsetzung – über den Motzacher 
Weg abgewickelt, der als langfristige Hauptanbindung der Rothenmoos-Quartiere vorgesehen und 
derzeit ausgebaut wird. 
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5.7.4 Leistungsfähigkeit des Straßennetzes 

Die Leistungsfähigkeit der angrenzenden Straßen und Knotenpunkte wurde für einen Prognose-Plan-
fall 2030 untersucht. Die Berechnungen zeigen, dass die zu erwartenden Verkehrsbelastungen so-
wohl auf dem Hammerweg als auch auf dem Motzacher Weg deutlich unterhalb kritischer Schwellen-
werte liegen. Die vorhandenen Straßenquerschnitte sowie die Sichtverhältnisse an den Knotenpunk-
ten sind ausreichend, um die prognostizierten Verkehrsmengen leistungsfähig und verkehrssicher ab-
zuwickeln. 

Der Hammerweg entspricht im Bereich des Plangebiets den Anforderungen an eine Quartiersstraße. 
Der Motzacher Weg wird als übergeordnete Erschließungsstraße für die Quartiere Rothenmoos 1 bis 
3 betrachtet und entsprechend leistungsfähig ausgebaut. In Verbindung mit einer vorgesehenen 
Tempo-30-Regelung wird eine verträgliche Abwicklung des Kfz-Verkehrs innerhalb des Wohngebiets 
unterstützt. 

5.7.5 Übergangslösung und Engstelle im südlichen Hammerweg 

Im südlichen Bereich des Plangebiets befindet sich eine punktuelle Engstelle im Verlauf des Hammer-
wegs, die aus dem bestehenden Grundstückszuschnitt resultiert. Diese Engstelle ist Bestandteil einer 
temporären Erschließungslösung, die erforderlich ist, solange der südliche Abschnitt des Hammer-
wegs im Zuge des noch nicht realisierten Quartiers Rothenmoos 3 nicht vollständig ausgebaut ist. 

Die Leistungsfähigkeit dieser Engstelle wurde im Gutachten gesondert untersucht. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die zu erwartenden Verkehrsmengen, während aller Bauphasen sowie bis zur Herstellung 
des geplanten Endausbaus konfliktfrei abgewickelt werden können, sofern die im Gutachten formu-
lierten Mindestanforderungen an Fahrbahnbreiten, Sichtverhältnisse und Beschilderung eingehalten 
werden. Auch unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Sicherheitszuschlags bestehen hierbei deut-
liche Leistungsreserven. 

Der derzeitige Ausbauzustand ist ausdrücklich als Provisorium zu bewerten. Mit der perspektivischen 
Entwicklung des Quartiers Rothenmoos 3 ist eine Neuordnung der Erschließung vorgesehen. In die-
sem Zusammenhang kann der betreffende Abschnitt des Hammerwegs künftig zu einem Fuß- und 
Radweg umgestaltet werden. Eine entsprechende Anpassung der Verkehrsflächen würde dann im 
Rahmen eines gesonderten bauleitplanerischen Verfahrens erfolgen. 

5.8 Lärmemissionen, Immissionen   

Es wurde mit Stand vom 30. Januar 2026 durch die pm_akustik GmbH ein schalltechnisches Gutach-
ten (Bericht Nr. 0109-23) für den Bebauungsplan Nr. 123 „Inselbräupark“ der Stadt Lindau (Boden-
see) erstellt. Maßgeblicher Beurteilungsmaßstab sind die für allgemeine Wohngebiete (WA) gelten-
den Orientierungswerte der DIN 18005, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sowie die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm. Zur Konkretisierung des nachbarschaftlichen Immissionsschutzes in Be-
zug auf den Anlagenlärm wurde durch die pm_akustik GmbH mit Stand vom 18. Februar 2026 eine 
ergänzende Schalltechnische Aktennotiz erstellt. 
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Gegenstand der immissionsschutzfachlichen Untersuchung war die Beurteilung der zu erwartenden 
Verkehrs- und Anlagenlärmimmissionen im Plangebiet sowie an maßgeblichen Immissionsorten in 
der Umgebung auf Grundlage der konkreten Vorhabenplanung. Den schalltechnischen Berechnungen 
wurden die prognostizierten Verkehrsmengen aus dem aktualisierten verkehrstechnischen Gutach-
ten zur Quartiersentwicklung Rothenmoos zugrunde gelegt. Zur Ermittlung der Schallimmissionen 
wurde ein detailliertes schalltechnisches 3D-Modell erstellt. 

Im Rahmen der Analyse wurden sowohl die von Verkehrs- und Anlagen ausgehenden Geräuschemis-
sionen als auch die daraus resultierenden Schallimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten 
umfassend betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allge-
meine Wohngebiete im Plangebiet überwiegend eingehalten werden. In einzelnen Randbereichen 
treten geringfügige Überschreitungen der Orientierungswerte auf; die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV werden jedoch an allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten. Die maßgeblichen 
Schwellenwerte zum Schutz der Gesundheit werden deutlich unter-schritten. 

Auch die Anlagenlärmimmissionen aus benachbarten Nutzungen (u. a. Gastronomie, Handwerksbe-
trieb, Sportnutzung sowie zugehöriger Stellplatznutzungen) wurden untersucht. Die Immissionsricht-
werte der TA Lärm werden tagsüber eingehalten. Für den Nachtzeitraum wurden in einem räumlich 
begrenzten Bereich punktuelle Überschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt. Diese betref-
fen ausschließlich einzelne Fassadenseiten und sind auf die Situation einer heranrückenden Wohnbe-
bauung an bestehende Anlagen zurückzuführen. 

Die festgestellten Abweichungen sind städtebaulich begründet und im Rahmen der Abwägung ver-
tretbar. Maßgeblich hierfür sind der dringende Bedarf an zusätzlichem Wohnraum, insbesondere im 
Stadtteil Reutin, das Fehlen gleichwertiger Alternativen der Innenentwicklung sowie der begrenzte 
räumliche Umfang der Abweichungen. Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse werden in den 
betroffenen Bereichen gezielte bauliche und technische Schallschutzmaßnahmen, insbesondere fens-
terunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für schutzbedürftige Räume, vorgesehen 
und festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden unzumutbare Beeinträchtigun-
gen der Wohnnutzung vermieden. 

Auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung wurden Empfehlungen für textliche Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan erarbeitet, insbesondere zu bautechnischen Maßnahmen an Tiefgaragenzu-
fahrten sowie zu konstruktiven Schallschutzmaßnahmen an einzelnen Gebäudefassaden. Die detail-
lierte Ausgestaltung dieser Festsetzungen wird in den entsprechenden Abschnitten der Begründung 
gesondert erläutert. 
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Abbildung 9: Auszug Schallgutachten, Maßnahmen Schallschutz Außenlärm (pm_akustik GmbH) 

Gleichzeitig führt die Planung nicht zu unzulässigen Einschränkungen bestehender gewerblicher oder 
sonstiger Nutzungen im Umfeld. Nutzungskonflikte zwischen den heranrückenden Wohnnutzungen 
und den bestehenden Anlagen sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen und Fest-
setzungen nicht zu erwarten. Insgesamt werden die Anforderungen an den Schall-Immissionsschutz 
erfüllt und eine verträgliche Wohnnutzung im Plangebiet gewährleistet. 

5.9 Natur, Landschaft, Umwelt 

5.9.1 Biotope und Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst sind keine kartierten Biotope gemäß der Biotopkartierung Bayern vorhanden. 
Ebenso liegen keine Schutzgebiete des Naturschutzrechts (Landschafts- oder Naturschutzgebiete) so-
wie keine Gebiete des europäischen Natura-2000-Netzes innerhalb des Geltungsbereichs oder in des-
sen unmittelbarem Umfeld. 
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Etwa 45 m östlich des Plangebiets befindet sich die kartierte Biotopteilfläche Nr. 8424-0113-001 
„Bachbegleitender Gehölzsaum in Oberreutin“, bestehend aus Ufergehölzen eines naturnahen Fließ-
gewässers. Aufgrund der räumlichen Distanz, der topographischen Situation sowie der vorgesehenen 
Planung sind keine wesentlichen Beeinträchtigungen dieses Biotops zu erwarten. 

5.9.2 Bestand und Bewertung des Plangebiets 

Das Plangebiet weist aufgrund seiner bisherigen Nutzung als ehemaliges Betriebsgelände der Insel-
brauerei eine insgesamt geringe ökologische Wertigkeit auf. Große Teile der Fläche sind bebaut oder 
versiegelt; auch die unbebauten Bereiche werden überwiegend als Lager-, Verkehrs- oder Abstellflä-
chen genutzt. 

Im nördlichen Randbereich des Plangebiets kommt es zu einem Eingriff in bislang unbebaute Wiesen-
flächen am Hang. Nördlich angrenzend befinden sich Streuobstbestände und Feldgehölze, die jedoch 
außerhalb des Plangebiets liegen und von der Planung nicht in Anspruch genommen werden. 

Durch die geplante städtebauliche Neuordnung und das Flächenrecycling ist insgesamt von einer 
ökologischen Aufwertung gegenüber dem Bestand auszugehen. Insbesondere die vorgesehenen Be-
grünungs- und Pflanzmaßnahmen sowie die Ausbildung zusammenhängender Freiräume tragen zur 
Verbesserung der ökologischen Situation im Plangebiet bei. 

Die festgesetzten Maßnahmen der Grünordnung stellen eine Neubepflanzung der unbebauten Frei-
flächen mit überwiegend heimischen Arten sicher. Die entstehenden Grün-, Garten- und Freiflächen 
bieten künftig Lebensräume für siedlungstypische Tier- und Pflanzenarten, die gegenüber Nutzungs-
einflüssen wie Lärm, Verkehr und menschlicher Anwesenheit vergleichsweise unempfindlich sind. 

5.9.3 Artenschutz 

Es wurde mit Stand vom 18. Februar 2026 durch die LARS consult Gesellschaft für Planung und Pro-
jektentwicklung mbH ein faunistisches Gutachten mit artenschutzfachlicher Bewertung erstellt. Die 
Ergebnisse wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt und in Form verbindlicher 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung sowie zum vorgezogenen Ausgleich (CEF) in die Festset-
zungen übernommen. Die festgelegten Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Artenschutzrecht-
liche Belange ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit dem Abbruch der bestehenden Ge-
bäude sowie für quartierstypische Arten, unter anderem die Mückenfledermaus. Eine fachliche Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist erfolgt. Die Erfüllung artenschutzfachlicher Ver-
botstatbestände, kann im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans vermieden werden. 

5.9.4 Umweltbericht 

Es wurde mit Stand vom 25. März 2026 durch die LARS consult Gesellschaft für Planung und Projekt-
entwicklung mbH ein Umweltbericht erstellt. Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und 
Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen werden im Umweltbericht detailliert dargestellt und 



Bebauungsplan Nr. 123 "Inselbräupark" und 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 63a "Oberes Rot-
henmoos" 
Vorentwurf | Stand: 25.03.2026 
Städtebauliche Konzeption und Ziele der Planung 
 

www.lars-consult.de Seite 25 von 53
 

bewertet. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan und enthält dar-
über hinaus Aussagen zu erforderlichen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-nahmen. 

6 Städtebauliche Konzeption und Ziele der Planung 

6.1 Ziele der Planung 

Ziel des Bebauungsplans Nr. 123 „Inselbräupark“ ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines neuen, innerstädtischen Wohnquartiers zu schaffen und eine geordnete, nach-
haltige städtebauliche Entwicklung langfristig zu sichern. 

Mit der Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Inselbrauerei wird ein wesentlicher Bei-
trag zur Innenentwicklung und Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Siedlungsgefüges geleis-
tet. Durch die Wiedernutzung einer bereits überwiegend bebauten und versiegelten Fläche können 
zusätzliche Flächeninanspruchnahmen im Außenbereich vermieden und vorhandene technische so-
wie soziale Infrastrukturen effizient genutzt werden. Damit wird dem Grundsatz des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB in besonderer Weise Rechnung getragen. 

Ein zentrales Ziel der Planung ist die Schaffung zusätzlichen Wohnraums, der den vielfältigen Wohn-
bedürfnissen der heutigen Gesellschaft entspricht. Vorgesehen ist ein breit gefächerter Wohnungs-
mix, der unterschiedliche Haushaltsformen und Einkommensgruppen anspricht und insbesondere 
auch Mietwohnraum für kleine und mittlere Einkommen berücksichtigt. Auch geförderter Woh-
nungsbau findet Berücksichtigung. Das neue Quartier soll sich an der tatsächlichen Nachfrage orien-
tieren und ein sozial ausgewogenes Wohnangebot bereitstellen. 

Darüber hinaus verfolgt die Planung das Ziel, ein attraktives und qualitätsvolles Wohnumfeld zu ent-
wickeln, das durch eine hohe bauliche Dichte mit einer hochwertigen Freiraumstruktur ergänzt wird. 
Auf diese Weise soll ein lebendiges Quartier entstehen, das zur Stärkung des Stadtteils Reutin bei-
trägt und langfristig stabile Bewohnerstrukturen ermöglicht. 

Weitere Zielsetzungen der Planung sind die Berücksichtigung energetischer und ökologischer Belange 
sowie die Förderung einer zukunftsfähigen, klimaangepassten Stadtentwicklung. Die Quartiersent-
wicklung soll so ausgerichtet werden, dass sie sowohl den Anforderungen des Klimaschutzes als auch 
der Anpassung an den Klimawandel gerecht wird. 

6.2 Städtebauliche Konzeption 

Die städtebauliche Konzeption für den Bebauungsplan Nr. 123 „Inselbräupark“ basiert auf einem stu-
fenweisen planerischen Entwicklungsprozess. Ausgangspunkt bildete ein städtebaulicher Wettbe-
werb aus dem Jahr 2009, dessen Grundideen in den folgenden Jahren aufgegriffen und in mehreren 
Planungsschritten weiterentwickelt wurden. Die vorliegende Konzeption stellt das Ergebnis dieses 
kontinuierlichen Abstimmungs- und Optimierungsprozesses dar und bildet die Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung. 
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Ziel der städtebaulichen Konzeption ist die Entwicklung eines urban geprägten, inner-städtischen 
Wohnquartiers mit hoher baulicher Dichte und klarer räumlicher Struktur. Die Bebauung ist in meh-
rere gut proportionierten Baukörper gegliedert, die sich zu einem zusammenhängenden Quartier fü-
gen und zugleich eine angemessene Maßstäblichkeit im Übergang zum bestehenden Siedlungsgefüge 
gewährleisten. Durch die Anordnung der Gebäude entstehen differenzierte Raumfolgen aus öffentli-
chen, gemeinschaftlichen und privaten Bereichen, die Orientierung bieten und Identität stiften. 

Das Bebauungskonzept ermöglicht einen breiten Wohnungsmix und unterstützt eine sozial ausgewo-
gene Bewohnerstruktur. Die bauliche Struktur fördert kurze Wege, eine hohe innere Durchlässigkeit 
sowie eine enge Verzahnung von Wohnen, Freiraum und Erschließung. Die Anbindung an die angren-
zenden Quartiere sowie die Integration in den Stadtteil Reutin werden durch die offene Quartiers-
struktur und die klare Führung der Wegebeziehungen unterstützt. 

Ein zentrales Element der städtebaulichen Konzeption ist der Quartiersplatz, der als identitätsstiften-
der Mittelpunkt des neuen Wohnquartiers ausgebildet wird. Der Platz wird durch die gezielte Anord-
nung und Ausrichtung der umliegenden Baukörper räumlich gefasst und klar definiert. Dadurch ent-
steht ein gut proportionierter, geschützter Aufenthaltsraum mit hoher Aufenthaltsqualität, der als 
sozialer Treffpunkt und Orientierungspunkt innerhalb des Quartiers dient. Die umliegende Bebauung 
bildet einen klaren städtebaulichen Rahmen und sichert die Ausbildung einer eindeutigen Platzfigur. 
In Verbindung mit den angrenzenden Freiräumen und Wegebeziehungen übernimmt der Quartiers-
platz eine zentrale Funktion für die innere Erschließung, die soziale Vernetzung sowie die Adressbil-
dung des Quartiers. 

Ein wesentlicher Bestandteil der städtebaulichen Konzeption ist das Freiflächen- und Grünraumkon-
zept, das als integraler Bestandteil der Planung entwickelt wurde. Die Freiräume sind nicht als Rest-
flächen, sondern als prägende Elemente des Quartiers angelegt. Sie gliedern das Quartier, schaffen 
Aufenthaltsqualität und fördern soziale Begegnungen. Gleichzeitig erfüllen sie wichtige ökologische 
Funktionen, unter anderem durch Begrünung, Regenwasserrückhalt und mikroklimatische Aus-
gleichswirkungen. 

Die Freiraumstruktur ist hierarchisch aufgebaut und umfasst öffentliche Grün- und Aufenthaltsberei-
che, gemeinschaftlich nutzbare Innenbereiche sowie private Gärten und Terrassen. Durchgehende 
Fuß- und Wegeverbindungen sorgen für eine hohe Durchlässigkeit des Quartiers und ermöglichen 
barrierefreie Erschließungen. Die weitgehende Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen 
erlaubt es, die Freiflächen oberirdisch weitgehend autofrei zu gestalten und deren Qualität nachhal-
tig zu sichern. 
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Abbildung 10: Lageplan Dachaufsicht und Freiflächen (Hinnenthal Landschaftsarchitekten) 

Gestalterisch wird das Quartier durch einheitliche Bau- und Gestaltungsprinzipien zusammengehal-
ten. Insbesondere die konsequente Ausbildung von Flachdächern trägt zu einem ruhigen und zusam-
menhängenden Erscheinungsbild bei und stärkt den Quartierscharakter. Die Dachflächen sind zu-
gleich Bestandteil des ökologischen und energetischen Konzepts. 

Die städtebauliche Konzeption berücksichtigt zudem die topographische Situation des Plangebiets. 
Das Quartier liegt in weiten Teilen auf einem gegenüber dem umgebenden Bestand leicht erhöhten 
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Geländeniveau, das sich aus der Überbauung der Tiefgaragenebene ergibt. Dieses Höhenniveau bil-
det die Grundlage für die Ausbildung zusammenhängender, klar gefasster Freiräume und unterstützt 
die räumliche Ablesbarkeit von öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Bereichen. Die Höhen-
lage wird dabei so gestaltet, dass eine harmonische Einbindung in den bestehenden Stadtraum ge-
währleistet bleibt und keine trennende Wirkung gegenüber den angrenzenden Quartieren entsteht. 

Insgesamt bildet die städtebauliche Konzeption eine tragfähige Grundlage für die Entwicklung eines 
qualitätsvollen, urbanen Wohnquartiers, das funktional, gestalterisch und ökologisch in den Stadt-
raum integriert ist und den Zielsetzungen der Planung in besonderer Weise entspricht. 

 
Abbildung 11: Längsschnitt durch das Quartier (1zu1 Löffelholz Architektur) 

 
Abbildung 12: Querschnitt durch das Quartier (1zu1 Löffelholz Architektur) 

6.3 Brandschutzkonzept, Rettungswege 

Die Belange des abwehrenden Brandschutzes wurden im Rahmen der städtebaulichen Planung auf 
Ebene des Bebauungsplans berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass durch die vorliegende Pla-
nung ein hinreichender Brandschutz gewährleistet werden kann. Insbesondere sind die Erreichbar-
keit der Gebäude, die erforderlichen Rettungs- und Bewegungsflächen sowie die Anleitermöglichkei-
ten für die Feuerwehr grundsätzlich sichergestellt. 

Das Erschließungs- und Freiraumkonzept des Quartiers ist so ausgelegt, dass die innere Erschließung 
überwiegend als Fußgängerbereich ausgebildet wird, dieser jedoch im Einsatzfall von Lösch- und Ret-
tungsfahrzeugen befahrbar ist. Zur Sicherstellung der erforderlichen Fahrbahnbreiten und Bewe-
gungsflächen werden neben befestigten Wegeflächen ergänzende, in die Freiraumgestaltung inte-
grierte Flächen, beispielsweise mit Rasenfugenbelag, vorgesehen. Die entsprechenden Feuerwehr-
flächen sind im obenstehenden Lageplan Abb. 10 (rötlich) kenntlich gemacht. 

Für das Quartier liegt ein konkretes Rettungswege- und Brandschutzkonzept vor, das auf die geplante 
Bebauung abgestimmt ist und unter anderem Fahrspuren, Kurvenradien, Aufstell- und Bewegungsflä-
chen sowie Anleiterpunkte berücksichtigt. Der detaillierte Nachweis des Brandschutzes für die einzel-
nen Gebäude ist im Rahmen des Planvollzugs zu erbringen. 

Eine weitergehende Konkretisierung erfolgt im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung. 



Bebauungsplan Nr. 123 "Inselbräupark" und 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 63a "Oberes Rot-
henmoos" 
Vorentwurf | Stand: 25.03.2026 
Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplans 
 

www.lars-consult.de Seite 29 von 53
 

7 Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplans 

7.1 Art der baulichen Nutzung (Ziffer 1.1. der textl. Festsetzungen) 

Die Baugebietsflächen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Ziel der Planung ist die 
Entwicklung eines überwiegend wohnbaulich geprägten Quartiers, das der Deckung des bestehenden 
Wohnraumbedarfs in der Stadt Lindau dient. Das Wohnen soll im Plangebiet eindeutig im Vorder-
grund stehen und den prägenden Gebietscharakter bestimmen. 

Die Festsetzung als WA trägt der angestrebten Nutzungsstruktur Rechnung. Das Allgemeine Wohnge-
biet ermöglicht eine wohnverträgliche Nutzungsmischung und eröffnet zugleich einen gewissen 
Spielraum für ergänzende, gebietsbezogene Einrichtungen, ohne den Wohncharakter des Quartiers 
zu gefährden. Damit wird eine angemessene Balance zwischen Wohnnutzung und untergeordneten, 
quartiersdienlichen Nutzungen erreicht. 

Zulässig sind neben Wohngebäuden insbesondere solche Nutzungen, die der Versorgung des Gebiets 
dienen oder das soziale und kulturelle Leben im Quartier unterstützen, wie Läden, Schank- und Spei-
sewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. Diese Nutzungen entsprechen der Zielsetzung eines lebendi-
gen, funktionsfähigen Wohnquartiers und sind typischer Bestandteil eines allgemeinen Wohngebiets. 
Sie sichern kurze Wege und stärken die Nahversorgung im Sinne einer nachhaltigen Quartiersent-
wicklung. 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen sind lediglich ausnahms-
weise zulässig. Dadurch wird gewährleistet, dass solche Nutzungen im Einzelfall ermöglicht werden 
können, sofern sie gebietsverträglich sind und den Wohncharakter nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig 
wird verhindert, dass gewerbliche Nutzungen ein Ausmaß erreichen, das der angestrebten Wohnprä-
gung widerspricht. Die ausnahmsweise Zulässigkeit stellt damit ein geeignetes Instrument zur flexib-
len, aber kontrollierten Steuerung der Gebietsstruktur dar. Bestehende Planungen für einzelne, 
wohngebietsverträgliche Gewerbeeinheiten können so berücksichtigt werden, ohne eine generelle 
gewerbliche Entwicklung zu eröffnen. 

Wohnungen sind ausschließlich als Dauerwohnen zulässig. Zweitwohnungen sowie Ferienwohnungen 
werden ausgeschlossen. Hintergrund ist das planerische Ziel, den bestehenden Wohnraumbedarf der 
ortsansässigen Bevölkerung zu decken und dauerhaft bewohnte Strukturen zu sichern. Eine Um-
wandlung in Zweit- oder Ferienwohnungen würde diesem Ziel zuwiderlaufen und könnte zu einer 
Verknappung des regulären Wohnraumangebots führen. Der Ausschluss dient daher der Sicherung 
stabiler Bewohnerstrukturen und ist städtebaulich gerechtfertigt. 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden ausgeschlossen, da sie keinen dauer-haften Wohn-
raum schaffen und mit einer erhöhten Nutzungsfluktuation sowie zusätzlichem Verkehrsaufkommen 
verbunden sind. Sie widersprechen damit dem planerischen Ziel, im Plangebiet dauerhaft bewohnte 
Strukturen zur Deckung des örtlichen Wohnraumbedarfs zu sichern. 
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Tankstellen sind unzulässig, da sie typischerweise mit erheblichem Ziel- und Quell-verkehr, betriebs-
bedingten Immissionen sowie einer deutlichen Frequentierung verbunden sind. Diese Auswirkungen 
stehen im Widerspruch zum angestrebten ruhigen, wohngeprägten Gebietscharakter. 

Gartenbaubetriebe werden ausgeschlossen, da sie aufgrund ihres hohen Flächenbedarfs und ihrer 
betrieblichen Struktur mit der vorgesehenen dichten, innerstädtischen Wohnbebauung nicht verein-
bar sind. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung (Ziffer 1.2. der textl. Festsetzungen) 

7.2.1 Vollgeschosse (Ziffer 1.2.1. der textl. Festsetzungen) 

Die Obergrenzen der zulässigen Vollgeschosse werden entsprechend dem städtebaulichen Konzept 
für die jeweiligen Baufenster festgesetzt. Ziel ist es, eine verdichtete, zugleich jedoch maßstäbliche 
und differenziert gegliederte Bebauung zu ermöglichen. Die Geschossigkeit bewegt sich überwiegend 
im Bereich von drei bis vier Vollgeschossen; punktuell sind städtebaulich akzentuierte Gebäude mit 
bis zu fünf Vollgeschossen vorgesehen. Ein einzelner Baukörper weist lediglich zwei Vollgeschosse auf 
und trägt damit zur Höhenstaffelung innerhalb des Quartiers bei. 

Die Festsetzung der Vollgeschosse erfolgt ergänzend zu den festgesetzten Wandhöhen. Während die 
Wandhöhen die maximale bauliche Höhenentwicklung definieren, dient die zusätzliche Begrenzung 
der Vollgeschosse der klaren Geschossgliederung sowie der besseren Ablesbarkeit der zulässigen Ge-
bäudekubatur. Dadurch wird eine städtebaulich ausgewogene Höhenentwicklung sichergestellt. 

Für die Gebäude G01, G02 und G03 ist aufgrund der topographischen Situation ein Hanggeschoss 
vorgesehen, das straßenseitig im Süden sichtbar wird. Dieses Hanggeschoss darf ein zusätzliches Voll-
geschoss ergeben. Damit wird der besonderen Geländesituation Rechnung getragen, ohne die städ-
tebauliche Gesamthöhe des Quartiers unangemessen zu erhöhen.  

Zur städtebaulichen Akzentuierung einzelner, besonders prägender Bereiche – insbesondere im Um-
feld des zentralen Quartiersplatzes – sind bei ausgewählten Gebäuden Staffelgeschosse zulässig. 
Diese ermöglichen eine differenzierte Höhenentwicklung trotz höherer Geschosszahlen und tragen 
zu einer maßstäblichen Einfügung in das Umfeld bei. Insbesondere im Bereich der durch Baulinien 
gefassten Platzräume wird dadurch eine klare räumliche Fassung bei gleichzeitiger optischer Gliede-
rung der Bau-körper erreicht. 

7.2.2 Grundfläche (Ziffer 1.2.2. der textl. Festsetzungen) 

Die maximal zulässige Grundfläche wird baufensterbezogen in absoluten Zahlen festgesetzt. Damit 
wird die im städtebaulichen Konzept vorgesehene Bebauungsstruktur mit ihrer differenzierten Bau-
körperanordnung verbindlich gesichert. Da eine spätere Grundstücksparzellierung nicht maßgeblich 
ist und die bauliche Dichte gezielt gesteuert werden soll, erfolgt keine Festsetzung einer einheitlichen 
GRZ, sondern eine differenzierte Festlegung je Baufenster. 
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Die Summe der je Baufenster festgesetzten maximalen Grundflächen (Hauptanlagen) beträgt insge-
samt ca. 5.690 m². Bezogen auf die Baugebietsfläche von ca. 14.761 m² ergibt sich daraus rechnerisch 
eine Grundflächenzahl (GRZ) von rund 0,39. Bei vollständiger Ausschöpfung der zulässigen Über-
schreitung um bis zu 20 % für untergeordnete Bestandteile der Hauptanlage erhöht sich dieser Wert 
rechnerisch auf rund 0,46. Die bauliche Dichte bewegt sich damit weiterhin in einem für Allgemeine 
Wohngebiete angemessenen Rahmen und ist angesichts der innerstädtischen Lage sowie der Zielset-
zung einer flächensparenden Innenentwicklung städtebaulich gerechtfertigt. 

Die Möglichkeit, die festgesetzte Grundfläche je Baufenster um bis zu 20 % durch Bestandteile der 
Hauptanlage, insbesondere Terrassen und Balkone, zu überschreiten, trägt der architektonischen 
Ausgestaltung der Gebäude Rechnung. Diese Bauteile dienen der Wohnqualität und sind für eine 
qualitätsvolle, zeitgemäße Wohnnutzung erforderlich. Da Terrassen und Balkone regelmäßig teil-
weise außerhalb der Baugrenzen angeordnet werden und zur Grundfläche der Hauptanlage zählen, 
wird eine klar definierte Überschreitungsmöglichkeit vorgesehen, um die planerische Flexibilität zu 
sichern, ohne die städtebauliche Ordnung zu beeinträchtigen. 

Die zusätzliche Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch untergeordnete Nebenanlagen bis 
zu maximal 50 % entspricht den Systematik- und Orientierungswerten der BauNVO und ermöglicht 
die für ein Wohnquartier typischen Nebenanlagen (wie z. B. Gartenhäuser oder haustechnische Anla-
gen), ohne dass hierdurch eine unverhältnismäßige Verdichtung eintritt. 

Eine besondere Situation ergibt sich durch die geplante Tiefgarage, durch die das Baugrundstück un-
terirdisch weitgehend unterbaut werden darf. Die Zulässigkeit einer Unterbauung bis zu 100 % ist 
städtebaulich begründet. Durch die vollständige bzw. weitgehende Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs in einer gemeinsamen Tiefgarage wird ein weitgehend autofreies Quartier mit qualitätsvollen, 
zusammenhängenden Freiflächen ermöglicht. Die oberirdischen Flächen stehen dadurch dem Auf-
enthalt, der Begrünung und der klimatischen Ausgleichsfunktion zur Verfügung. 

Die mit der hohen Unterbauung verbundene bauliche Dichte wird durch Festsetzungen zur Dach- und 
Freiflächenbegrünung, durch Pflanzgebote sowie durch die Ausweisung öffentlicher und privater 
Grünflächen ausgeglichen. Ergänzend werden über der Tiefgarage und auf den Dachflächen Substrat-
aufbauten festgesetzt, die eine wirksame Begrünung, Wasserspeicherung und Verdunstung ermögli-
chen. 

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung ist integraler Bestandteil der Freiraum- und Gebäudepla-
nung. Die maßgeblichen Anforderungen werden durch entsprechende Festsetzungen gesichert; dar-
über hinaus bildet das zugrunde liegende Freiraum-, Gebäude- und Entwässerungskonzept eine tra-
gende Grundlage der städtebaulichen Gesamtkonzeption. Insgesamt wird damit auf die besondere 
Situation der flächigen Unterbauung angemessen reagiert und ein funktional wie klimatisch tragfähi-
ges Quartier sichergestellt. Die Maßnahmen dienen der Sicherung gesunder Wohnverhältnisse so-
wie einer nachhaltigen und wasserwirtschaftlich geordneten Gebietsentwicklung. 

Zudem handelt es sich um ein zuvor bereits großflächig versiegeltes und gewerblich genutztes Areal, 
sodass durch die Neuordnung mit Begrünung und strukturierter Freiraumplanung insgesamt eine 
ökologische und städtebauliche Aufwertung des Standorts erfolgt. 
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7.2.3 Wandhöhe (Ziffer 1.2.3. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzung der Wandhöhen dient der Steuerung der Höhenentwicklung und der Sicherung einer 
städtebaulich ausgewogenen Kubatur entsprechend dem zugrunde liegenden Entwurfskonzept; ge-
ringfügige Rundungen der Höhenangaben berücksichtigen dabei übliche Ausführungs- und Maßtole-
ranzen, ohne die städtebauliche Ziel-setzung zu verändern. 

Als unterer Bezugspunkt wird ein einheitliches Fertigfußbodenniveau des Erdgeschosses auf 426,00 
m ü. NN festgesetzt. Dieses entspricht dem geplanten Geländeniveau über der Tiefgarage im Innen-
bereich des Quartiers und gewährleistet einen durchgängigen Höhenbezug für das gesamte Bauge-
biet. Die zulässige Toleranz von ± 20 cm ermöglicht eine bautechnische Flexibilität im Rahmen der 
Ausführungsplanung, ohne die städtebauliche Grundstruktur zu verändern. 

Für die Gebäude G01, G02 und G03 wird klargestellt, dass als maßgebliches Erdgeschoss das Ge-
schoss mit ebenerdigem Zugang vom festgesetzten Geländeniveau auf der Nordseite heranzuziehen 
ist. Aufgrund der topographischen Situation tritt auf der Südseite ein zusätzliches Hanggeschoss in 
Erscheinung. Durch die gewählte Bezugnahme wird eine einheitliche Bemessungsgrundlage inner-
halb des Quartiers sichergestellt und der Höhenbezug konsequent am festgesetzten Quartiersniveau 
ausgerichtet. 

Der obere Bezugspunkt wird als oberster Wandabschluss (z. B. Attika oder Brüstung einer Dachter-
rasse) definiert. Diese Regelung schafft eine eindeutige und rechtssichere Begrenzung der Gebäude-
höhe und verhindert eine unkontrollierte Überschreitung durch konstruktive Aufbauten. 

Die in der Planzeichnung differenziert festgesetzten maximalen Wandhöhen reagieren auf die jewei-
lige städtebauliche Situation und die beabsichtigte Raumwirkung. Entlang der westlichen Baukante 
(Gebäude G05, G06, G08) wird mit Wandhöhen von bis zu 13 m eine klare Raumkante ausgebildet.  

Auch für die Gebäude G01, G02 und G03 ist eine maximale Wandhöhe von bis zu 13 m festgesetzt, 
bezogen auf das einheitlich definierte Quartiersniveau. Aufgrund der topographischen Situation tritt 
bei diesen Gebäuden auf der Südseite zusätzlich ein Hanggeschoss in Erscheinung, wodurch sich dort 
eine größere sichtbare Ansichtshöhe ergibt. Dieses Geschoss ist jedoch in das Gelände eingebunden 
und liegt teilweise unter dem angrenzenden Straßenniveau. 

Im nördlichen Bereich erfolgt eine abgestufte Höhenentwicklung von bis zu 16 m auf bis zu 10 m, um 
einen verträglichen Übergang zur bestehenden Bebauung zu gewähr-leisten (u. a. G08, G09, G12). 

Im zentralen Bereich um den Quartiersplatz werden mit den Gebäuden G04 und G14 punktuelle Hö-
henakzente mit Wandhöhen bis zu 16 m zugelassen. Diese werden durch Staffelgeschosse gegliedert, 
sodass die darunterliegende Hauptwandhöhe reduziert bleibt (z. B. 13,5 m bis zur Brüstung des zu-
rückspringenden Geschosses). Dadurch wird trotz höherer Geschossigkeit eine maßstäbliche und ge-
stalterisch verträgliche Einfügung erreicht und die räumliche Fassung des Quartiersplatzes gestärkt. 

In den innenliegenden Bereichen (G11, G16, G17, G19) werden geringere Wandhöhen von etwa 10 m 
festgesetzt, um eine differenzierte Höhenstaffelung und eine angemessene Belichtung der Freiräume 
sicherzustellen. 
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Die zulässige Überschreitung der Wandhöhe um bis zu 1,50 m für technische Anlagen sowie Photo-
voltaik- und Solaranlagen trägt den funktionalen Anforderungen an moderne Gebäudetechnik Rech-
nung. Durch die Verpflichtung zum Zurückversetzen dieser Aufbauten um mindestens 1,50 m von der 
Gebäudeaußenkante wird deren optische Wirkung minimiert und das Straßen- und Platzbild ge-
schützt. 

Für Nebengebäude und Nebenanlagen wird eine maximale Wandhöhe von 3,00 m über dem fertigen 
Gelände festgesetzt. Dadurch wird deren untergeordneter Charakter gesichert und eine Beeinträchti-
gung der Hauptbaukörper oder der Freiräume vermieden. 

Insgesamt ermöglicht die differenzierte Festsetzung der Wandhöhen eine vertikal verdichtete, aber 
klar strukturierte Bebauung, die sowohl eine effiziente Grundstücksausnutzung als auch eine städte-
baulich angemessene Einfügung in den Bestand gewährleistet. 

Die Tiefgarage liegt überwiegend im Gelände und bildet die Grundlage für das leicht angehobene 
Quartiersniveau; im Bereich der Hanggeschosse im Süden und Südosten kann die Außenwand der 
Tiefgarage in voller Höhe in Erscheinung treten. Die Ausgestaltung erfolgt jedoch ortsbildverträglich 
und fügt sich in die Geländeform ein. 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (Ziffer 1.3. der textl. Festset-
zungen) 

7.3.1 Bauweise (Ziffer 1.3.1. der textl. Festsetzungen) 

Im gesamten Plangebiet wird die offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgesetzt. 

Die Festsetzung entspricht dem angestrebten städtebaulichen Charakter eines gegliederten, durch-
lässigen Wohnquartiers. Durch die offene Bauweise mit seitlichen Grenzabständen werden eine aus-
reichende Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie eine gute Durchgrünung zwischen den Bau-
körpern gewährleistet. Gleichzeitig unterstützt sie die Ausbildung differenzierter Freiräume und klar 
gefasster Zwischenräume innerhalb des Quartiers. 

Die gewählte Bauweise trägt damit zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse, zu einer angemesse-
nen Einfügung in das städtebauliche Umfeld sowie zur Umsetzung des zugrunde liegenden Entwurfs-
konzepts bei. 

7.3.2 Baugrenzen, Baulinien (Ziffer 1.3.2. der textl. Festsetzungen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und – in städtebaulich besonders 
prägenden Bereichen – durch Baulinien festgesetzt. Das Grundkonzept der Baufenster orientiert sich 
eng am zugrunde liegenden städtebaulichen Entwurf und wird mit einem nur geringfügigen Spiel-
raum (ca. 30 cm) festgelegt. Damit wird die räumliche Struktur des Quartiers, insbesondere die Pro-
portionierung der Baukörper und Freiräume, planungsrechtlich gesichert. 
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In zentralen Bereichen, insbesondere im Umfeld des Quartiersplatzes, werden Baulinien festgesetzt, 
um die Raumkanten verbindlich zu definieren und die gewünschte Platzfigur dauerhaft zu sichern. 
Dies betrifft insbesondere die südliche Platzkante (Gebäude G01, G02, G03), die nördliche Fassung 
(Gebäude G05, G04, G14) sowie die seitlichen Platzbegrenzungen durch die Gebäude G04 und G14. 
Durch die verbindliche Festlegung dieser Baufluchten wird eine präzise gefasste, klar proportionierte 
Platzfigur ausgebildet. Die Baukörper stehen in einem bewusst definierten räumlichen Verhältnis zu-
einander und schaffen einen urban geprägten Quartiersmittelpunkt mit eindeutiger Adressbildung. 

Der gefasste Platzraum öffnet sich in östlicher Richtung zum Motzacher Weg und weitet sich dort 
räumlich auf. Die östliche Raumkante nimmt Bezug auf die bestehende Bebauung – insbesondere auf 
den prägenden Baukörper Motzacher Weg 24 – und bindet den Quartiersplatz in den übergeordne-
ten Straßenraum ein. Zur Sicherung dieser städtebaulichen Einbindung werden entlang des Motza-
cher Weges zusätzliche Baulinien festgesetzt, welche die vorhandene Bauflucht des Bestandsgebäu-
des aufnehmen. Dadurch entsteht eine städtebaulich schlüssige Verzahnung zwischen dem neuen 
Quartier und dem gewachsenen Umfeld. 

Die festgesetzten Überschreitungsmöglichkeiten für untergeordnete Bauteile (z. B. Vordächer) sowie 
für Terrassen und Balkone dienen der architektonischen Ausgestaltung und funktionalen Nutzbarkeit 
der Gebäude, ohne die städtebaulich gewünschte Baukörperstruktur grundsätzlich zu verändern. Die 
zulässigen Maßüberschreitungen sind begrenzt und untergeordnet und beeinträchtigen weder die 
Raumwirkung noch die Freiraumstruktur. 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO werden außerhalb der Baufenster in klar begrenztem Um-
fang zugelassen, um die funktionale Nutzbarkeit der Grundstücke zu gewährleisten, ohne die städte-
bauliche Ordnung oder die Freiraumstruktur zu beeinträchtigen. Dies betrifft insbesondere kleinere 
Nebenanlagen wie Gartenhäuser oder haustechnische Anlagen. Gerade im Hinblick auf die noch 
nicht abschließend festgelegte Lage einzelner technischer Anlagen (z. B. Wärmepumpen) wird hier 
ein angemessener planerischer Spielraum eröffnet, ohne die städtebauliche Grundstruktur zu gefähr-
den. 

Trafostationen werden außerhalb der Baufenster allgemein zugelassen, um die Versorgungssicher-
heit des Quartiers langfristig gewährleisten zu können. Die konkrete Lage kann damit im Zuge der 
Ausführungsplanung flexibel an technische Erfordernisse angepasst werden. 

Darüber hinaus sind Anlagen der inneren Erschließung und der Gefahrenabwehr, wie Wege, Trep-
penanlagen, Tiefgaragenzugänge Feuerwehrzufahrten und Rettungsflächen, außerhalb der Baufens-
ter zulässig. Dies ist erforderlich, um das autofreie Freiraumkonzept mit integrierten Rettungs- und 
Feuerwehrflächen funktional umzusetzen. Auch Stützmauern, Böschungen und sonstige Geländean-
passungen sind außerhalb der Baufenster zulässig, da die Geländemodellierung ein wesentlicher Be-
standteil des städtebaulichen und freiraumplanerischen Konzepts ist. 
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7.4 Flächen für Tiefgaragen, Nebengebäude und Spielplätze (Ziffer 1.4. der 
textl. Festsetzungen) 

7.4.1 Tiefgaragen (Ziffer 1.4.1. der textl. Festsetzungen) 

Zur Umsetzung des zugrunde liegenden Quartierskonzepts werden großflächige Umgrenzungen von 
Flächen für Tiefgaragen festgesetzt. Ziel ist es, den ruhenden Verkehr nahezu vollständig unterirdisch 
unterzubringen und die oberirdischen Freiflächen weitgehend autofrei zu gestalten. Dadurch wird 
eine hohe Aufenthaltsqualität im Quartier ermöglicht und das Freiraumkonzept konsequent umge-
setzt. 

Obwohl die konkrete Planung derzeit drei separate Tiefgaragenanlagen vorsieht, wird eine zusam-
menhängende Fläche für Tiefgaragen festgesetzt. Dies gewährleistet die notwendige planerische Fle-
xibilität bei der Ausführungsplanung, ohne die städtebauliche Grundstruktur zu verändern. Auch die 
Zufahrten zu den Tiefgaragen werden bei der Flächenausweisung berücksichtig.   

Innerhalb der festgesetzten Tiefgaragenflächen sind neben Stellplätzen auch unter-geordnete techni-
sche und funktionale Nebenräume – etwa Müllsammelanlagen oder Fahrradabstellräume – unter Ge-
ländeniveau zulässig. Dies entspricht dem Ziel, oberirdische Nebenanlagen möglichst zu vermeiden 
und die Freiflächen freizuhalten.  

Darüber hinaus sind innerhalb der Tiefgaragenflächen auch bauliche Anlagen zulässig, die funktional 
der Tiefgarage zugeordnet sind (z. B. Einhausungen, Ein- und Ausfahrt-überdachungen sowie Abde-
ckungen/Überdachungen von Techniköffnungen). Damit wird klargestellt, dass bauliche Elemente im 
unmittelbaren Funktionszusammenhang mit der Tiefgarage zulässig sind und in die festgesetzten Flä-
chen integriert werden können, ohne hierfür separate Baufenster auszuweisen. 

Untergeordnete Bauteile wie Lüftungsschächte dürfen in begrenztem Umfang über die festgesetzten 
Flächen hinausragen, da sie technisch erforderlich sind und die städtebauliche Wirkung nicht wesent-
lich beeinträchtigen. 

Die großflächige Unterbauung wird durch verbindliche Anforderungen an die Überdeckung ausgegli-
chen. Die überdeckten Bereiche der Tiefgaragen sind – mit Ausnahme funktional erforderlicher Flä-
chen wie Terrassen, Nebenanlagen, Zuwegungen oder Erschließungsstraßen – mit einer Bodensub-
stratstärke von mindestens 0,60 m herzustellen und zu begrünen. Dadurch wird eine wirksame Be-
grünung einschließlich Baumpflanzungen ermöglicht. Bei Baumpflanzungen ist eine entsprechend er-
höhte Substratstärke vorzusehen, um dauerhaft standortgerechte Vegetation sicherzustellen. 

7.4.2 Nebengebäude (Ziffer 1.4.2. der textl. Festsetzungen) 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sind Nebengebäude außerhalb der Bau-
fenster, soweit sie das Maß untergeordneter Nebenanlagen überschreiten, nur innerhalb der hierfür 
festgesetzten Fläche für Nebengebäude zulässig. Die ausgewiesene Fläche befindet sich an der nörd-
lichen Quartiersgrenze und ist insbesondere für ein Fahrradabstellgebäude sowie eine Müllsammel-
anlage vorgesehen. Durch die räumliche Bündelung dieser Nutzungen werden die zentralen 
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Freiräume und der Quartiersplatz freigehalten und eine ungeordnete Verteilung größerer Nebenanla-
gen im Gebiet vermieden. 

Die Lage ermöglicht eine funktionale Erschließung und fügt sich in die Geländesituation ein, sodass 
die Freiraumqualität und der wohngeprägte Charakter des Quartiers gewahrt bleiben. 

7.4.3 Spielplätze (Ziffer 1.4.3. der textl. Festsetzungen) 

Die zulässigen Spielplätze sind integraler Bestandteil des städtebaulichen und freiraumplanerischen 
Konzepts. Sie tragen maßgeblich zur Entwicklung eines familienfreundlichen, lebendigen Wohnquar-
tiers bei und fördern die Aufenthaltsqualität sowie die soziale Interaktion innerhalb des Quartiers. 

Obwohl es sich planungsrechtlich um private Flächen handelt, sind die Spielplätze so konzipiert, dass 
sie öffentlich bzw. halböffentlich zugänglich und gut einsehbar sind. Dadurch wird eine offene Quar-
tiersstruktur unterstützt und die Nutzbarkeit für unterschiedliche Altersgruppen ermöglicht. 

Die insgesamt sieben Spielplätze sind gleichmäßig im Quartier verteilt und über kurze, sichere Wege 
erreichbar. Ihre dezentrale Anordnung gewährleistet eine wohnungsnahe Versorgung mit Spiel- und 
Aufenthaltsflächen und unterstützt das Ziel eines sozial ausgewogenen und familienorientierten 
Wohnumfelds. 

Die Festsetzung stellt sicher, dass die vorgesehenen Spielangebote umgesetzt werden können und 
dauerhaft Bestandteil des Quartiers bleiben. 

7.5 Verkehrsflächen (ohne textl. Festsetzungen) 

7.5.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche (ohne textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen sichern die äußere Erschließung des Plange-
biets sowie die Anbindung an den Hammerweg und den Motzacher Weg. Sie befinden sich im Wes-
ten, Süden und Südosten des Quartiers und gewährleisten die leistungsfähige verkehrliche Einbin-
dung in das bestehende Straßennetz. 

Die Dimensionierung und Lage entsprechen den verkehrstechnischen Untersuchungen und ermögli-
chen eine geordnete Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs sowie die sichere Erreichbar-
keit für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge. 

7.5.2 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsberu-
higter Bereich (ohne textl. Festsetzungen) 

Im südwestlichen Bereich des Plangebiets wird eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung „verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Dieser Bereich bildet einen wichtigen Übergangs-
punkt zwischen dem bestehenden Wohngebiet „Oberes Rothenmoos“, einschließlich der angrenzen-
den Kindertagesstätte, geplanten Stellplätzen sowie dem neu geplanten Auftaktplatz des Quartiers. 
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Die Festsetzung dient der Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten und der Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit in einem sensiblen Bereich mit hohem Fußgängeranteil. Sie entspricht der bereits im Bebau-
ungsplan Nr. 63a „Oberes Rothenmoos“ vorgesehenen Konzeption und führt diese städtebaulich 
konsequent fort. 

7.5.3 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Geh- und Rad-
weg (ohne textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Geh- und Rad-weg“ sichert 
die fuß- und radläufige Anbindung des Quartiers an den bestehenden Weg entlang des Hammer-
wegs. 

Die Wegeführung war bereits im Bebauungsplan Nr. 63a vorgesehen und wird hier fortgeführt. Sie 
stärkt den Umweltverbund und unterstützt die angestrebte Einbindung des Quartiers. 

7.5.4 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbe-
reich (ohne textl. Festsetzungen) 

Mehrere Bereiche werden als öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbe-
reich“ festgesetzt. Hierzu zählen: 

• der geplante Auftaktplatz im südwestlichen Quartiersbereich, 

• ein Fußweg entlang der öffentlichen Grünfläche am Hammerweg, 

• ein Verbindungsstich im Nordosten mit Anbindung an den Motzacher Weg. 

Diese Festsetzungen sichern die hohe Aufenthaltsqualität sowie die durchgängige fußläufige Vernet-
zung innerhalb des Quartiers und in die Umgebung. Sie unter-streichen das Leitbild eines weitgehend 
autofreien, auf Fuß- und Radverkehr ausgerichteten Wohnquartiers. 

Hinweis: Der Verbindungsstich im Nordosten dient der planungsrechtlichen Sicherung einer perspek-
tivischen Wegeverbindung zum Motzacher Weg; die Fläche befindet sich derzeit nicht im Eigentum 
des Vorhabenträgers bzw. der Stadt, sodass die Umsetzung von den weiteren Rahmenbedingungen 
abhängig ist und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. 

7.5.5 Flächen für öffentliche Stellplätze (ohne textl. Festsetzungen) 

Entlang des Hammerwegs und des Motzacher Wegs werden Flächen für öffentliche Stellplätze fest-
gesetzt (Hammerweg: 10 Stellplätze, Motzacher Weg: 7 Stellplätze). 

Diese Stellplätze dienen insbesondere Besucherinnen und Besuchern des Quartiers sowie kurzzeiti-
gem Parkbedarf. Durch die Bündelung im öffentlichen Straßenraum wird der ruhende Verkehr aus 
dem Inneren des Quartiers herausgehalten und das autofreie Freiraumkonzept unterstützt. 
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7.5.6 Straßenbegrenzungslinie (ohne textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten Straßenbegrenzungslinien definieren die räumliche Abgrenzung der öffentlichen 
Verkehrsflächen und sichern die dauerhafte Freihaltung der erforderlichen Verkehrs- und Bewe-
gungsräume. 

7.5.7 Private Verkehrsfläche: mit Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastende 
Fläche (ohne textl. Festsetzungen) 

Die innere Erschließung des Quartiers wird als private Verkehrsfläche festgesetzt, die mit einem Geh-
recht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten ist. 

Diese Regelung ermöglicht eine öffentlich zugängliche, durchlässige Wegeführung innerhalb des 
Quartiers bei gleichzeitiger privater Eigentums- und Unterhaltsverantwortung. Sie bildet die Grund-
lage für ein offenes Quartier mit guter Durchwegung und gewährleistet die Erreichbarkeit aller Ge-
bäude und Spielplätze. 

Die Festsetzung trägt somit sowohl dem städtebaulichen Leitbild eines vernetzten Quartiers als auch 
den praktischen Anforderungen an Betrieb und Unterhaltung Rechnung. 

7.5.8 Bereiche für Ein- und Ausfahrten Tiefgarage (ohne textl. Festsetzungen) 

Es werden drei Bereiche für Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen festgesetzt. Zwei Zufahrten befin-
den sich entlang des Hammerwegs und werden über die öffentliche Grünfläche angebunden. Eine 
weitere Zufahrt liegt am Motzacher Weg und ist in das Gebäude G14 integriert. 

Die Lage der Zufahrten wurde bewusst gewählt, um eine gleichmäßige Verteilung des Verkehrs auf 
die angrenzenden Straßen zu erreichen. Die hieraus resultierenden Verkehrsströme wurden im ver-
kehrstechnischen Gutachten sowie im schalltechnischen Gutachten berücksichtigt. 

Durch die Festsetzung der Zufahrtsbereiche wird die Erschließung eindeutig definiert und eine kon-
fliktarme Integration in den Straßenraum gewährleistet. 

7.6 Grünflächen, Grünordnung (Ziffer 1.5. der textl. Festsetzungen) 

7.6.1 Öffentliche Grünfläche (Ziffer 1.5.1. der textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen und dauerhaft zu 
erhalten. Sie befinden sich im westlichen Randbereich entlang des Hammerwegs und bilden einen 
straßenbegleitenden Grünzug mit Übergang zum Bebauungsplan Nr. 63a „Oberes Rothenmoos“. 

Die Grünfläche übernimmt eine stadträumliche Gliederungsfunktion, verbessert das Mikroklima und 
trägt zur ökologischen Aufwertung des Quartiers bei. Gleichzeitig ermöglicht sie eine angemessene 
Einbindung der Neubebauung in das bestehende Umfeld. 
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Die Zulässigkeit von Tiefgaragenzufahrten, Trafostationen sowie erforderlichen Feuerwehr- und Ret-
tungsflächen innerhalb der öffentlichen Grünflächen ist funktional erforderlich und steht dem Cha-
rakter als Vegetationsfläche nicht entgegen, da diese Anlagen flächenmäßig untergeordnet bleiben. 

7.6.2 Private Grünfläche (Ziffer 1.5.2. der textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten privaten Grünflächen sichern die Freiflächen im südöstlichen Bereich des Quartiers 
im Umfeld der Rampenanlage und des Quartiersplatzes. 

Durch die Festsetzung wird gewährleistet, dass diese Flächen dauerhaft als Vegetationsflächen erhal-
ten bleiben und nicht baulich überprägt werden. Zugleich wird eine qualitätsvolle Nutzung durch Auf-
enthaltsbereiche und Kinderspielangebote ermöglicht. 

Die Zulässigkeit von Geländemodellierungen, Stützmauern und Böschungen trägt der topographi-
schen Situation Rechnung und ermöglicht eine gestalterisch integrierte Ausformung des Geländes. 

7.6.3 Straßenbäume (Ziffer 1.5.3. der textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten Straßenbäume entlang des Hammerwegs übernehmen eine gliedernde und raum-
bildende Funktion im Straßenraum und leisten zugleich einen Beitrag zur Verbesserung des Mikrokli-
mas (Beschattung, Verdunstung) sowie zur Filterung von Staub- und Schadstoffen.  

Die Festsetzung von Pflanzqualität, Entwicklungspflege, Erhalt und Ersatz stellt sicher, dass die 
Bäume ihre Funktion dauerhaft erfüllen und sich zügig zu wirksamen Straßenbäumen entwickeln. Die 
Pflanzliste dient der Sicherung standortgerechter und klimaresilienter Baumarten; zugleich bleibt 
durch die Zulassung weiterer standortgerechter, heimischer Arten ein ausreichender Spielraum für 
die Anpassung an örtliche Gegebenheiten erhalten. Die Möglichkeit, Standorte bei gleichbleibender 
Baumanzahl zu verschieben, gewährleistet die praktische Umsetzbarkeit (z. B. bei Leitungen, Zufahr-
ten) ohne Verlust der gestalterischen Grundwirkung. 

7.6.4 Quartiersbäume (Ziffer 1.5.4. der textl. Festsetzungen) 

Die Quartiersbäume sind integraler Bestandteil des Freiraumkonzepts und sichern eine nachhaltige 
Durchgrünung des Baugebiets. Sie prägen das Erscheinungsbild des Quartiers und tragen durch Be-
schattung, Verdunstung und Staubbindung zur Verbesserung des Mikroklimas sowie zur ökologischen 
Aufwertung bei. 

Die Festsetzung von Pflanzqualität, Entwicklungspflege, Erhalt und Ersatz stellt sicher, dass die 
Bäume ihre Funktion dauerhaft erfüllen. Die Pflanzliste dient der Sicherung standortgerechter und 
klimaresilienter Arten; zugleich bleibt durch die Zulassung weiterer standortgerechter, heimischer 
Arten ein ausreichender Spielraum für die Anpassung an örtliche Gegebenheiten erhalten. Die Mög-
lichkeit, Standorte bei gleichbleibender Baumanzahl geringfügig zu verschieben, gewährleistet die 
praktische Umsetzbarkeit (z. B. bei Leitungen, Zufahrten), ohne die Grundstruktur der Freiraumpla-
nung zu beeinträchtigen.  
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7.6.5 Hecken (Ziffer 1.5.5. der textl. Festsetzungen) 

Die festgesetzten Hecken sind ein wesentlicher Bestandteil des Freiraumkonzepts und dienen der ge-
stalterischen Fassung und Strukturierung der Freiräume. Sie definieren Übergänge zwischen privaten, 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Bereichen und sichern die räumliche Ordnung sowie den ein-
heitlichen Quartierscharakter.  

Die Begrenzung der Heckenhöhe auf 1,20 m bis 1,50 m gewährleistet eine klare Raumgliederung, 
ohne Sichtbeziehungen vollständig zu unterbinden; durchgehend einheitliche Höhenabschnitte un-
terstützen ein ruhiges, zusammenhängendes Erscheinungsbild. 

Die Pflanzliste stellt eine standortgerechte, dauerhaft funktionsfähige Ausführung sicher; zugleich 
bleibt durch die Zulassung weiterer standortgerechter, heimischer Arten ein Umsetzungsspielraum 
erhalten.  

Zur praktischen Realisierbarkeit werden begrenzte Anpassungen zugelassen: Unterbrechungen für 
Gartenzugänge, geringfügige Lageverschiebungen der Heckenverläufe (bis 0,5 m) sowie Anpassungen 
von durch Hecken gefassten Zugängen (z. B. Hauseingänge, Zugang zur Fluchttreppe) sind möglich, 
soweit das Grundkonzept der Raumfassung und die gestalterische Wirkung der Heckenführung erhal-
ten bleiben. 

7.7 Artenschutz (Ziffer 1.6. der textl. Festsetzungen) 

7.7.1 Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) (Ziffer 
1.6.1. der textl. Festsetzungen) 

CEF 1 – Ausgleichsquartier Fledermäuse (Mückenfledermaus) 

Im Zuge der Planung entfallen bestehende, von Fledermäusen genutzte Quartierstrukturen. Zur Si-
cherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität wird daher die Herstellung eines Er-
satzquartiers in räumlicher Nähe festgesetzt. Die Quartiernachbildung wird in einen Carport inte-
griert, da sich diese Lösung funktional anbietet und ohne zusätzlichen Flächenverbrauch in das Quar-
tierskonzept eingefügt werden kann. Der Carport (zwei Stellplätze) ist ca. 100 m nordwestlich des bis-
lang besiedelten Flachdachgebäudes im Bereich vor der Kita am Hammerweg herzustellen; der ge-
naue Standort kann innerhalb der dort vorgesehenen Stellplatzzeile (Flächen für öffentliche Stell-
plätze) variieren. 

Die erforderliche Funktionsfähigkeit und Annahmewahrscheinlichkeit des Ersatzquartiers wird durch 
die Nachbildung einer umlaufenden Attikastruktur sichergestellt, die sich in Ausbildung, Materialität 
und Abmessungen am bisherigen Quartier orientiert. Die Festlegung wesentlicher Konstruktions-
merkmale (u. a. Attikalänge, Materialwahl ohne Bitumen) ist erforderlich, um die Eignung als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte dauerhaft sicherzustellen; die konkreten Maße ergeben sich aus den 
nachfolgenden Abbildungen. Die nachgebildete Attika weist eine Gesamtlänge von ca. 20 m auf und 
ermöglicht Anflugmöglichkeiten aus allen vier Himmelsrichtungen; unterschiedliche Expositionen un-
terstützen die Nutzung temperaturabhängig. 
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Abbildung 13: Carport-Skizze mit Nachbildung Fledermausquartier 

 
Abbildung 14: Maße Mückenfledermausquartier 

Die Verknüpfung des Abrisses mit einem dreijährigen Erfolgsmonitoring stellt sicher, dass der Quar-
tierverlust erst dann eintritt, wenn die Ersatzstruktur nachweislich angenommen wird. Dadurch wird 
der vorgezogene Ausgleich (CEF) fachlich abgesichert und ein artenschutzrechtlich zulässiger Vollzug 
gewährleistet. Für den Fall eines ausbleibenden Erfolgs wird das weitere Vorgehen (ggf. Ausnahme 
und ergänzende Maßnahmen) geregelt und an die Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde geknüpft. 

CEF 2 – Nisthilfen für Gebäudebrüter 

Durch Abbruch- und Umnutzungsmaßnahmen entfallen Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter. Um 
den Verlust vor Beginn der Eingriffe zu kompensieren und die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang zu erhalten, wird die Anbringung geeigneter Nisthilfen als vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme festgesetzt. Der Faktor 1:3 stellt sicher, dass der Ausgleich in ausreichender Anzahl er-
folgt und die Funktions-fähigkeit dauerhaft gewährleistet bleibt. Die Möglichkeit eines 
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Sammelquartiers („Sperlingshaus“) schafft Umsetzungsspielraum, ohne die erforderliche Gesamtzahl 
zu reduzieren. 

7.7.2 Vermeidung und Minimierung (Ziffer 1.6.2. der textl. Festsetzungen) 

V1 – Bauzeitenregelung 

Die Bauzeitenregelung ist erforderlich, um Störungen, Verletzungen oder Tötungen geschützter Ar-
ten während sensibler Phasen (Brutzeit / Wochenstubenzeit) zu vermeiden. Durch die zeitliche Ein-
schränkung der Abbruch- und Baufeldfreimachungsarbeiten sowie den Verzicht auf nächtliche Bauar-
beiten werden vermeidbare artenschutzrechtliche Risiken minimiert. Ergänzende Maßnahmen (z. B. 
das Anbringen von Einwegeverschlüssen) sichern den konfliktfreien Vollzug insbesondere im Zusam-
menhang mit der Gebäudenutzung durch Fledermäuse. 

V2 – Artenschutzfachliche Baubegleitung Fledermäuse 

Um zu vermeiden, dass einzelne Fledermäuse bei den Abbrucharbeiten verletzt bzw. getötet werden, 
sind die Arbeiten artenschutzfachlich zu begleiten. Die artenschutzfachliche Baubegleitung stellt zu-
dem sicher, dass die festgesetzten Maßnahmen fachgerecht umgesetzt werden und im Bauablauf fle-
xibel auf unerwartete Funde reagiert werden kann. Sie ist erforderlich, um das Risiko von Individuen-
verlusten zu minimieren und ggf. notwendige Abstimmungen mit der Naturschutzbehörde unverzüg-
lich einzuleiten. 

V3 – Artenschutzfachliche Baubegleitung Zauneidechse 

Die Kontrollbegehung vor Baufeldfreimachung sowie ein ggf. erforderliches Abfangen/Umsiedeln die-
nen der Vermeidung von Verbotstatbeständen bei einer möglichen zwischenzeitlichen Besiedlung. 
Die Maßnahme stellt eine verhältnismäßige Vorsorge dar, da sie nur bei tatsächlichem Vorkommen 
eingreift und ansonsten den Bauablauf nicht unverhältnismäßig belastet. 

 

V4 – Beleuchtungsvermeidung am Carport (Ersatzquartier) 

Die Festsetzung zur Vermeidung von Beleuchtung im Bereich des Ersatzquartiers ist erforderlich, um 
die Annahmewahrscheinlichkeit und Funktionsfähigkeit des Fledermausquartiers zu sichern. Fleder-
mäuse reagieren empfindlich auf Lichtemissionen; dauerhafte Beleuchtung kann zu Meideverhalten 
und Funktionsverlust führen. Die Regelung stellt daher sicher, dass weder direkte Beleuchtung noch 
Streulicht die Quartierbereiche beeinträchtigt und die CEF-Maßnahme wirksam bleibt. 
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7.8 Versorgungsflächen (ohne textl. Festsetzungen) 

7.8.1 Versorgungsfläche mit Zweckbestimmung: Abfallentsorgung (ohne textl. 
Festsetzungen) 

Die festgesetzten Versorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Abfallentsorgung“ dienen der ge-
ordneten Bereitstellung von Abfallbehältern für die Abholung durch das zuständige Entsorgungsun-
ternehmen. 

Die Standorte am Hammerweg (Nordwesten) und am Motzacher Weg (Osten) gewährleisten eine di-
rekte Anbindung an das öffentliche Straßennetz. Dadurch kann die Entsorgung erfolgen, ohne dass 
Entsorgungsfahrzeuge in die innere, überwiegend fußläufig organisierte Quartierserschließung ein-
fahren müssen. 

7.9 Immissionsschutz (Ziffer 1.7. der textl. Festsetzungen) 

7.9.1 Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen (Verkehrslärm) (Ziffer 1.7.1. der 
textl. Festsetzungen) 

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen bestehen erhöhte nächtliche Verkehrslärm-
pegel. Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse wird daher festgesetzt, dass schutzbedürftige 
Ruheräume (z. B. Schlaf- und Kinderzimmer), sofern sie nicht über ein lärmabgewandtes Fenster mit 
Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen, mit schallgedämmten, mechanisch unterstützten Lüf-
tungseinrichtungen aus-zustatten sind. 

Die Festsetzung gewährleistet eine ausreichende nächtliche Belüftung auch bei geschlossenen Fens-
tern und dient dem Schutz der Wohnruhe, ohne die städtebauliche Grundkonzeption oder die Orien-
tierung der Gebäude zu beeinträchtigen. 

7.9.2 Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen (Anlagenlärm) (Ziffer 1.7.2. der 
textl. Festsetzungen) 

Für Gebäudeseiten mit erhöhter Vorbelastung durch Anlagenlärm wird ebenfalls die Ausstattung 
schutzbedürftiger Ruheräume mit schallgedämmten, mechanisch unterstützten Lüftungseinrichtun-
gen festgesetzt. 

Die Maßnahme dient der Vorsorge im Bereich heranrückender Wohnbebauung an bestehende Nut-
zungen. Sie stellt sicher, dass auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Belüftung möglich 
ist und trägt dazu bei, Nutzungskonflikte dauerhaft zu vermeiden. 
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7.9.3 Bautechnische Maßnahme an Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen (Ziffer 
1.7.3. der textl. Festsetzungen) 

Zur Minimierung von Geräuschemissionen aus Tiefgaragenzufahrten wird für die Tiefgaragenzufahrt 
am Motzacher Weg eine schallabsorbierende Ausführung der Innenwände und der Decke sowie 
lärmtechnisch optimierte Einbauten (z. B. lärmarme Entwässerungsrinnen, lärmarme Toranlagen) 
festgesetzt. Die Festsetzung beruht auf der schalltechnischen Untersuchung und ist für diesen Zu-
fahrtsbereich zur Einhaltung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte erforderlich; für die Zufahrten 
am Hammerweg besteht nach gutachterlicher Bewertung kein entsprechendes Erfordernis. 

Die Maßnahme reduziert insbesondere Geräuschspitzen (z. B. beim Überfahren von Rinnen und bei 
Torbewegungen) und vermeidet unnötige Lärmbelastungen im unmittelbaren Umfeld der Zufahrt. 
Die Vorgaben zur Mindestlänge der schallabsorbierenden Ausführung sowie zum Schallabsorptions-
grad stellen sicher, dass die Maßnahme wirksam ist und im Vollzug eindeutig umgesetzt werden 
kann. Sie dient sowohl dem Schutz der geplanten Wohnnutzung als auch der Sicherung der Verträg-
lichkeit gegenüber der Umgebungsbebauung. 

7.9.4 Bautechnische Maßnahmen bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (Zif-
fer 1.7.4. der textl. Festsetzungen) 

In einem räumlich sehr eng begrenzten Fassadenbereich (Gebäude G01) wurde nachts eine Über-
schreitung des maßgeblichen Immissionsrichtwerts der TA Lärm für Mischgebiete (MI) rechnerisch 
festgestellt.  

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse wird daher festgesetzt, dass schutzbedürftige Aufent-
haltsräume in diesem Bereich nur zulässig sind, wenn durch geeignete bautechnische Maßnahmen (z. 
B. Prallscheibenkonstruktionen, Vorhangfassaden oder vergleichbare Konstruktionen) die maßgebli-
chen Immissionsrichtwerte sowie das Kriterium für kurzzeitige Geräuschspitzen vor den öffenbaren 
Fenstern eingehalten werden.  

Die Festsetzung trägt der besonderen Situation heranrückender Wohnbebauung Rechnung und ge-
währleistet, dass die punktuelle Vorbelastung durch geeignete bauliche Maßnahmen kompensiert 
wird. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass bestehende gewerbliche oder sonstige Nutzungen im Um-
feld weder in ihrem genehmigten Bestand noch in ihrer nach geltendem Planungsrecht zulässigen 
Nutzung beeinträchtigt werden. 

Die bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB trägt dem Umstand Rechnung, dass die Überschrei-
tung im Wesentlichen durch die nächtliche Nutzung der Stellplätze der südöstlich benachbarten gast-
ronomischen Nutzung (Gaststätte Motzacher Weg 22; Stellplätze auf Fl.-Nr. 373) verursacht wird. Im 
Zuge ergänzender Abstimmungen wurde eine perspektivische Verlagerung bzw. ein gesicherter Weg-
fall dieser Stellplatznutzung im Nachtzeitraum in Aussicht gestellt. Sofern der dauerhafte Wegfall 
nachweislich gesichert ist, können die zusätzlichen bautechnischen Maßnahmen entfallen; andern-
falls sind sie umzusetzen. Damit wird die Regelung auf das tatsächlich erforderliche Maß begrenzt 
und zugleich ein rechtssicherer, vollzugstauglicher Umgang mit der Konfliktlage gewährleistet. 
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7.9.5 Gebäudetechnische Anlagen (Ziffer 1.7.5. der textl. Festsetzungen) 

Zur Vermeidung zusätzlicher Lärmbelastungen wird festgesetzt, dass gebäudetechnische Anlagen, 
insbesondere Wärmepumpen, so zu betreiben sind, dass an den maßgeblichen Immissionsorten der 
Umgebung die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschritten 
werden. 

Die Festsetzung dient der vorsorgenden Konfliktvermeidung und stellt sicher, dass durch neue tech-
nische Anlagen keine unzulässigen Beeinträchtigungen entstehen. Die Einhaltung ist im Genehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. 

7.9.6 Vorgaben für den innerbaulichen Schallschutz und die Außenfassaden (Zif-
fer 1.7.6. der textl. Festsetzungen) 

Der bauliche Schallschutz ist entsprechend den Anforderungen der bauaufsichtlich eingeführten DIN 
4109:2018 nachzuweisen. Die Festsetzung stellt klar, dass die Mindestanforderungen an den Schutz 
gegen Außen- und Innenlärm im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einzuhalten sind.  

Damit wird sichergestellt, dass die Gebäude insgesamt einen angemessenen Schallschutzstandard 
aufweisen. 

7.9.7 Abweichungen von den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz    
gegen Lärm (Ziffer 1.7.7. der textl. Festsetzungen) 

In räumlich eng begrenzten Fassadenbereichen der Gebäude G01 und G12 wird für Anlagenlärm in 
der Nachtzeit eine Abweichung von den für Allgemeine Wohngebiete (WA) geltenden Immissions-
richtwerten der TA Lärm zugelassen. Hintergrund ist die besondere Situation heranrückender Wohn-
bebauung an bestehende, rechtmäßig ausgeübte Anlagen im Umfeld, bei der der WA-Richtwert von 
40 dB(A) nachts an einzelnen Gebäudeseiten nicht vollständig eingehalten werden kann. 

Die zulässigen Beurteilungspegel (G01 ≤ 45 dB(A), G12 ≤ 42 dB(A)) liegen im Bereich der für Mischge-
biete maßgeblichen Richtwerte und sind weiterhin geeignet, gesunde Wohnverhältnisse zu sichern. 
Die Abweichung ist städtebaulich begründet und im Rahmen der Abwägung vertretbar, da sie räum-
lich eng begrenzt ist, dem dringenden Wohnraumbedarf in integrierter Lage Rechnung trägt und 
keine gleichwertigen Alternativen der Innenentwicklung bestehen. Ergänzend tragen die vorgesehe-
nen Schallschutzmaßnahmen, insbesondere fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen, zur Siche-
rung der Wohnruhe in schutzbedürftigen Räumen bei. 

Durch die zeichnerische Kennzeichnung des räumlichen Umgriffs sowie die Festlegung maximal zuläs-
siger Beurteilungspegel ist die Regelung eindeutig und vollzugstauglich gefasst. Sie stützt sich auf die 
mit Wirkung vom 30. Oktober 2025 eingeführte Rechtsgrundlage (Gesetz zur Beschleunigung des 
Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung), nach der im Bebauungsplan in begründeten Fällen Ab-
weichungen von der TA Lärm festgesetzt werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB).  
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Gleichzeitig wird gewährleistet, dass bestehende Anlagen im Umfeld nicht unzulässig in ihrem geneh-
migten Bestand oder ihrer nach geltendem Planungsrecht zulässigen Nutzung beeinträchtigt werden. 

7.10 Örtliche Bauvorschriften (Ziffer 2. der textl. Festsetzungen) 

7.10.1 Abstandsflächen (Ziffer 2.1. der textl. Festsetzungen) 

Für die baulichen Anlagen gelten die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 BayBO in der aktuell gül-
tigen Fassung. Der Planung liegt ein Abstandsflächenkonzept zugrunde; die Einhaltung der Abstands-
flächen ist – abgesehen von den nachfolgend geregelten Sonderfällen – grundsätzlich möglich. 

Zur eindeutigen Bestimmbarkeit der maßgeblichen Bezugsebenen wird klargestellt, dass für die Er-
mittlung der Wandhöhen und die bauordnungsrechtliche Beurteilung der Abstandsflächen das ge-
plante Gelände maßgeblich ist. Dies ist erforderlich, da im Plangebiet im Zusammenhang mit der Tief-
garagenunterbauung und der Geländemodellierung ein einheitliches Quartiersniveau hergestellt 
wird. Durch die Festlegung des geplanten Geländes als Bezugspunkt wird ein nachvollziehbarer und 
für alle Beteiligten eindeutiger Höhenbezug geschaffen. Da das geplante Geländeniveau gegenüber 
dem Bestand angehoben wird, führt die Bezugnahme auf das geplante Gelände rechnerisch zu gerin-
geren Abstandsflächentiefen. Dies ist jedoch angemessen, da das geplante Gelände die künftig tat-
sächlich vorhandene und wirksame Bezugsebene bildet und der natürliche Geländeverlauf in dieser 
Form künftig nicht mehr maßgeblich in Erscheinung tritt. Gegenüber den an den Geltungsbereich an-
grenzenden Grundstücken werden die Abstandsflächen nach außen gleichwohl eingehalten; dies gilt 
auch bei Ansatz des vorhandenen Geländes. Damit wird der Nachbarschutz nicht verkürzt. 

Abweichend hiervon dürfen Nebengebäude auf den hierfür ausgewiesenen Flächen ohne eigene Ab-
standsflächen errichtet werden. Dies betrifft ein untergeordnetes Nebengebäude (u. a. Fahrrad-
/Müllabstellräume) in Randlage, das in die Geländesituation integriert ist. Aufgrund seiner Lage und 
Unterordnung sind nachbarliche Belange nicht in unzumutbarer Weise betroffen. 

Für die in der Planzeichnung festgesetzten Baulinien wird klargestellt, dass diesen (unter Berücksich-
tigung der zulässigen Wandhöhen) eine abstandsflächenersetzende Wirkung zukommt. Die Baulinien 
dienen der Sicherung der städtebaulichen Raumkanten und der Platzfigur im Bereich des Quartiers-
platzes. Die dadurch ermöglichte dichtere Stellung einzelner Baukörper – insbesondere im Bereich 
der Gebäude G04 und G14 – ist städtebaulich begründet und führt unter Berücksichtigung der Ge-
bäudegliederung, der festgesetzten Wandhöhen sowie der architektonischen Ausgestaltung nicht zu 
unzumutbaren Einschränkungen von Belichtung, Belüftung und Besonnung. Die betroffenen Fassa-
denbereiche sind in der Gebäudeplanung so lösbar, dass schutzbedürftige Aufenthaltsräume über 
ausreichende Öffnungen bzw. Aus-richtungen auf anderen Gebäudeseiten verfügen. 

7.10.2 Dachgestaltung (Ziffer 2.2. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzung von Flachdächern mit einer Dachneigung von 0° bis 5° dient der Sicherung eines ein-
heitlichen städtebaulichen Erscheinungsbildes und unterstützt den angestrebten 
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zusammenhängenden Quartierscharakter. Die ruhige Dachlandschaft trägt zur gestalterischen Ord-
nung bei und fügt sich in die städtebauliche Konzeption des Quartiers ein. 

Die verpflichtende extensive Dachbegrünung auf mindestens 75 % der Dachfläche mit einer Min-
destsubstratstärke von 10 cm ist erforderlich, um die klima- und wasserwirtschaftlichen Zielsetzun-
gen der Planung zu sichern. Begrünte Dächer leisten einen Beitrag zur Minderung sommerlicher Hit-
zebelastungen, zur Verbesserung des Mikroklimas sowie zur Rückhaltung und verzögerten Abgabe 
von Niederschlagswasser. Die Festlegung einer Mindestsubstratstärke gewährleistet die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit der Begrünung und eine ausreichende Vegetationsentwicklung. 

Die Zulassung abweichender Dachformen für Nebengebäude (z. B. Fahrrad- und Müllhäuser usw.) 
trägt dem untergeordneten Charakter dieser Anlagen Rechnung und ermöglicht eine praktikable Aus-
führung, ohne die städtebauliche Gesamtwirkung der Hauptgebäude zu beeinträchtigen. Die Pflicht 
zur Dachbegrünung bleibt bestehen, sofern die Dachform- und Dachneigung dafür geeignet sind. 

7.10.3 Solartechnische Anlagen (Ziffer 2.3. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzung dient der Förderung einer klima- und energieeffizienten Quartiersentwicklung und 
ermöglicht die Nutzung solarer Energie als Beitrag zum Klimaschutz. Die Zulässigkeit von Solaranla-
gen auf den Dachflächen einschließlich einer Aufständerung trägt den technischen Anforderungen an 
eine effiziente Ausrichtung Rechnung. Zugleich wird durch die ausdrückliche Zulassung der Kombina-
tion mit Dachbegrünung sichergestellt, dass die Ziele der Grünordnung und der Niederschlagswasser-
rückhaltung weiterhin umgesetzt werden können. 

Die Einschränkung für Solaranlagen an senkrechten Fassadenbauteilen auf eine parallel zur Fassade 
angeordnete Ausführung dient der Sicherung eines geordneten Erscheinungsbildes und vermeidet 
störende, stark hervortretende Konstruktionen. Dadurch werden Blendwirkungen und gestalterische 
Beeinträchtigungen im Straßen- und Platzraum minimiert, ohne die grundsätzliche Nutzbarkeit sola-
rer Anlagen einzuschränken. 

7.10.4 Freiflächengestaltung (Ziffer 2.4. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzung zur Freiflächengestaltung dient der Sicherung einer durchgrünten, qualitätsvollen 
Quartiersentwicklung. Nicht überbaute Grundstücksflächen sind – abgesehen von notwendigen Zu-
gängen und Zufahrten – als Vegetationsflächen gärtnerisch zu gestalten, um Versiegelungen zu mini-
mieren und Beiträge zu Mikroklima, Biodiversität und Aufenthaltsqualität zu leisten. Die Verwendung 
überwiegend standortheimischer Laubgehölze stellt eine standortgerechte, dauerhaft funktionsfä-
hige Begrünung sicher. 

Der Hinweis zur Vorlage eines Freiflächengestaltungsplans dient der geordneten Umsetzung der Fest-
setzungen und der Nachvollziehbarkeit der Ausführung im Planvollzug, insbesondere im Hinblick auf 
Pflanzkonzept, Oberflächenbefestigungen und Geländemodellierung. 
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7.10.5 Geländemodellierung und Stützmauern (Ziffer 2.5. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzungen zur Geländemodellierung und zu Stützmauern sind erforderlich, da das Quartier 
aufgrund der großflächigen Tiefgaragenunterbauung und der topographischen Einbindung mit einem 
gegenüber dem Bestand veränderten Geländeniveau hergestellt wird. Die Festsetzung einer definier-
ten Geländeoberfläche schafft hierfür einen eindeutigen und vollzugstauglichen Höhenbezug und si-
chert die beabsichtigte städtebauliche und freiraumplanerische Einbindung. 

Der zulässige Toleranzrahmen von ± 30 cm ermöglicht die praktische Ausführung von Gefällen, An-
schlusssituationen und Detailanpassungen, ohne die Grundkonzeption der Geländegestaltung zu ver-
ändern. Zusätzliche Schüttungen mit Substrataufbauten bis 1,50 m über der Tiefgarage sind im Be-
reich von Anpflanzungen und zur Geländegestaltung zulässig, um trotz Unterbauung eine wirksame 
Begrünung sowie funktionsfähige Pflanzstandorte zu ermöglichen. 

Die Zulässigkeit von Aufschüttungen und Abgrabungen bis ± 2,50 m trägt den erforderlichen Gelän-
deveränderungen zur Herstellung der Quartiersebene sowie zur Einbindung in die Umgebung Rech-
nung und begrenzt zugleich den Eingriff. Stützmauern sind grundsätzlich bis 1,00 m sichtbarer Höhe 
zulässig; größere sichtbare Höhen werden nur in räumlich klar begrenzten Bereichen zugelassen, in 
denen dies aufgrund der Geländesituation und der Planung erforderlich ist. Damit wird eine ortsbild-
verträgliche Ausformung ermöglicht und eine übermäßige Ausbildung von Stützkonstruktionen im 
Quartier vermieden. 

Stützmauern werden nur in Beton, als Mauerwerk oder in Naturstein zugelassen, um eine hochwer-
tige und quartiersverträgliche Gestaltung der sichtbaren Geländesprünge sicherzustellen. Wasser-
bausteine, Gabionen sowie vorgefertigte Elemente (z. B. Löffelsteine, L-Steine) werden ausgeschlos-
sen, da sie in der Regel ein unruhiges Erscheinungsbild erzeugen und die gestalterische Qualität der 
Freiräume beeinträchtigen können. 

Zur Wahrung nachbarlicher Belange ist geregelt, dass Geländeveränderungen mit den Geländever-
hältnissen angrenzender Grundstücke abzustimmen sind und – sofern eine Abstimmung nicht mög-
lich ist – auf dem eigenen Grundstück auf „null“ auslaufen müssen. 

7.10.6 Einfriedungen (Ziffer 2.6. der textl. Festsetzungen) 

Zur Einfriedung werden grundsätzlich freiwachsende Hecken bis 1,50 m Höhe zugelassen, um den 
offenen, durchgrünten Quartierscharakter und die freiraumplanerische Raumgliederung zu sichern. 
Einfriedungen sollen im Quartier nicht als harte Barrieren wirken, sondern als gestalterisch inte-
grierte, „grüne“ Raumkanten ausgebildet werden. Die Begrenzung der Heckenhöhe auf maximal 1,50 
m gewährleistet eine räumliche Gliederung bei gleichzeitiger Wahrung von Sichtbeziehungen sowie 
einer freundlichen, quartiersverträglichen Gestaltung. 

Ergänzend sind innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Hecken auf der gebäudezugewand-
ten, innenliegenden Seite niedrige, offene Zäune bis 0,90 m zulässig. Damit können praktische Anfor-
derungen, insbesondere zur Tierhaltung, berücksichtigt werden, ohne dass von öffentlichen Berei-
chen aus wahrnehmbare Einfriedungen entstehen. Weitere Einfriedungen und Abgrenzungen 
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(insbesondere Zäune, Gabionen, Mauern oder vergleichbare Anlagen) werden ausgeschlossen, um 
eine kleinteilige Abschottung, eine Zergliederung der Freiräume und gestalterische Konflikte zu ver-
meiden. 

Die Vorgaben zur sockellosen Ausführung und zum Bodenabstand unterstützen zudem eine durchläs-
sige, quartiersverträgliche Gestaltung (insbesondere für Kleintiere) und erleichtern Pflege und Unter-
haltung. 

7.10.7 Stellplätze (Ziffer 2.7. der textl. Festsetzungen) 

Die Ermittlung der erforderlichen Kfz- und Fahrradstellplätze wird im vorliegenden Bebauungsplan 
ausnahmsweise an den Richtwerten der Stellplatzsatzung der Stadt Lindau (B) in der Fassung vom 05. 
Mai 2020 ausgerichtet. Grundlage hierfür sind die langjährigen Planungsabsprachen sowie die weit 
fortgeschrittene Projektentwicklung, die auf dieser Basis dimensioniert und abgestimmt wurde. Die 
Festlegung ist im Rahmen der planerischen Abwägung vertretbar, da die Stellplatzversorgung weiter-
hin bedarfsgerecht gesichert wird und das verkehrliche Gesamtkonzept (Tiefgaragenlösung, weitge-
hend autofreie Freiräume, gute fußläufige Durchwegung) nicht beeinträchtigt wird. Gleichzeitig wird 
damit ein schutzwürdiger Vertrauenstatbestand aus den über Jahre geführten Planungsabsprachen 
angemessen berücksichtigt. 

Die Zulassung von Carports für die öffentlichen Stellplätze im Südwesten (vor der KiTa am Hammer-
weg) ermöglicht eine witterungsgeschützte Ausführung, ohne die Flächeninanspruchnahme wesent-
lich zu erhöhen. Der Hinweis zur Nutzung eines Carports als CEF-Maßnahme konkretisiert, dass in das 
Carport ein Fledermausquartier integriert werden soll und damit artenschutzrechtliche Belange 
durch eine funktionsintegrierte Lösung berücksichtigt werden können, ohne zusätzliche Flächen zu 
beanspruchen. 

7.10.8 Mülltonnen/Müllbehälter (Ziffer 2.8. der textl. Festsetzungen) 

Die Festsetzung dient der Sicherung eines geordneten und gestalterisch hochwertigen Quartiersbil-
des. Mülltonnen und Müllbehälter sollen im Straßen- und Freiraum nicht störend in Erscheinung tre-
ten; daher sind Standplätze entweder in die Gebäude zu integrieren oder im Freien durch Einhausung 
bzw. Umpflanzung der Sicht zu entziehen. Dadurch werden Ortsbild und Aufenthaltsqualität dauer-
haft gesichert. 

8 Infrastruktur, Ver- und Entsorgung 

8.1 Technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung   

Das Plangebiet kann an die bestehenden Infrastrukturnetze der Stadt Lindau angebunden werden. 
Die vorhandenen Netze sind grundsätzlich ausreichend dimensioniert und können im Zuge der Er-
schließung bedarfsgerecht erweitert werden, um das geplante Wohnquartier zu versorgen. Die Was-
serversorgung einschließlich der Löschwasserversorgung erfolgt über das öffentliche Leitungsnetz. 
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Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das öffentliche Kanalnetz im Trennsystem; das anfallende 
Schmutzwasser wird der städtischen Kläranlage zugeführt. Die Stromversorgung wird über eine Er-
weiterung des bestehenden Versorgungsnetzes sichergestellt. Die Errichtung von Versorgungsanla-
gen, insbesondere Transformatorstationen, ist im Plangebiet zulässig und erfolgt in Abstimmung mit 
dem zuständigen Netzbetreiber. Weitere Versorgungsleitungen, insbesondere für Telekommunika-
tion, werden im Zuge der Erschließung an das bestehende Netz angebunden. Die Abfallentsorgung 
erfolgt durch das örtlich zuständige Entsorgungsunternehmen. Hierfür sind im Plangebiet geeignete 
Müllaufstell- und Sammelbereiche vorgesehen. Die zuständigen Ver- und Entsorgungsträger werden 
am Bauleitplanverfahren beteiligt. 

8.2 Niederschlagswasser  

Der Umgang mit Niederschlagswasser stellt im Plangebiet einen wesentlichen Planungsaspekt dar, da 
das Quartier großflächig mit Tiefgaragen unterbaut ist und die im Plangebiet anstehenden Böden nur 
eingeschränkt versickerungsfähig sind. Eine flächige Versickerung des Niederschlagswassers ist daher 
nur in begrenztem Umfang möglich und örtlich zu prüfen. Ziel der Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung ist eine möglichst weitgehende Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb 
des Plangebiets sowie eine zeitlich verzögerte und gedrosselte Ableitung in den öffentlichen Regen-
wasserkanal. Die Planung folgt damit den Grundsätzen einer wassersensiblen Quartiersentwicklung 
im Sinne der Schwammstadt, bei der Niederschlagswasser zurückgehalten, gespeichert, verzögert 
abgegeben und – soweit möglich – verdunstet wird. Zur Umsetzung dieses Konzepts sind insbeson-
dere Dachbegrünungen und Retentionsdächer vorgesehen. Gründächer werden mit einer Substrat-
stärke von mindestens 10 cm ausgeführt; über unterbauten Flächen ist ein Aufbau mit mindestens 60 
cm Substrat vorgesehen. Ergänzend kommen unterhalb der Dachbegrünung retentionswirksame 
Speicherelemente zum Einsatz, die zusätzliche Rückhaltevolumina schaffen. Vergleichbare Rückhal-
testrukturen sind auch über der Tiefgarage vorgesehen. Der Planung liegt ein konzeptioneller Ansatz 
zur Niederschlagswasserbewirtschaftung zugrunde, der auf einem Überflutungsnachweis für Starkre-
genereignisse basiert. In Teilbereichen des Plangebiets, insbesondere dort, wo keine Unterbauung 
durch Tiefgaragen vorliegt, wird eine punktuelle Versickerung des Niederschlagswassers geprüft. Dies 
betrifft insbesondere die östlichen Bereiche des Plangebiets sowie die Grünflächen entlang des Ham-
merwegs. Die Eignung zur Versickerung ist dabei im Rahmen der weiteren Planung standortbezogen 
nachzuweisen. Die konkrete Ausgestaltung der Niederschlagswasserbewirtschaftung wird im Zuge 
der weiteren Planung und des Planvollzugs vertieft und mit den zuständigen Fachstellen abgestimmt. 
Insgesamt wird durch das vorgesehene Konzept ein schadloser, nachhaltiger und an den Standort an-
gepasster Umgang mit Niederschlagswasser sichergestellt. 

8.3 Energiekonzept 

Für das Plangebiet liegt ein konzeptioneller Ansatz zur Energieversorgung vor, der auf eine weitge-
hend regenerative, energieeffiziente und zukunftsfähige Wärmeversorgung ausgerichtet ist. Für Teil-
bereiche des Quartiers werden unterschiedliche, auf die jeweilige Gebäudestruktur abgestimmte 
Versorgungslösungen untersucht. Vorgesehen sind insbesondere Systeme auf Basis von elektrisch 
betriebenen Wärmepumpen (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpen) sowie alternativ dezentrale, 
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strombasierte Heizsysteme mit Photovoltaikunterstützung. Die Wärmeversorgung erfolgt über Nie-
dertemperatursysteme, die eine hohe Effizienz und eine gute Vereinbarkeit mit regenerativen Ener-
giequellen ermöglichen. Ergänzend ist der Einsatz gebäudeintegrierter Photovoltaikanlagen vorgese-
hen; perspektivisch können Stromspeicherlösungen zur Erhöhung des Eigenverbrauchs eingesetzt 
werden. Die Aufstellung der Wärmepumpen kann sowohl auf den Dachflächen als auch im unmittel-
baren Umfeld der Gebäude erfolgen und wird im weiteren Planungsprozess projektspezifisch festge-
legt. Die konkrete Ausgestaltung der Energieversorgung wird im weiteren Planungs- und Realisie-
rungsprozess abgestimmt und an die jeweiligen Vorhaben angepasst. 

9 Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

Den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ist gemäß § 1 Abs. 5 BauGB im Rahmen der 
Bauleitplanung Rechnung zu tragen. Mit der vorliegenden Planung werden sowohl Maßnahmen zur 
Minderung klimarelevanter Emissionen als auch zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels be-
rücksichtigt. 

Das Plangebiet ist bereits überwiegend bebaut und großflächig versiegelt. Durch die Wiedernutzung 
des ehemaligen Betriebsgeländes im Sinne der Innenentwicklung wird zusätzlicher Wohnraum inner-
halb des bestehenden Siedlungsgefüges geschaffen. Damit kann die Inanspruchnahme weiterer Flä-
chen im Außenbereich vermieden werden. Die Entwicklung in integrierter Lage stärkt zudem die be-
stehende Siedlungsstruktur und ermöglicht kurze Wege zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge, zum 
öffentlichen Nahverkehr sowie zu Versorgungs- und Arbeitsstandorten. Dies begünstigt die Nutzung 
des Umweltverbundes und trägt mittelbar zur Begrenzung zusätzlicher verkehrsbedingter Emissionen 
bei. Gleichzeitig wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getra-
gen, da durch die vergleichsweise hohe bauliche Dichte und die effiziente Ausnutzung der vorhande-
nen Baulandressourcen ein erheblicher Wohnraumbedarf auf einer bereits vorgeprägten Fläche ge-
deckt wird. 

Auf Ebene der städtebaulichen Konzeption werden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die zur 
Verbesserung des lokalen Mikroklimas beitragen. Hierzu zählen insbesondere die Festsetzung öffent-
licher und privater Grünflächen, umfangreiche Pflanzgebote für Straßen- und Quartiersbäume sowie 
Heckenpflanzungen als Einfriedungen. Die vorgesehenen hochwüchsigen Laubbäume leisten durch 
Beschattung, Verdunstung und Staubbindung einen wichtigen Beitrag zur Minderung sommerlicher 
Hitzebelastungen und zur Verbesserung der Luftqualität. Bei der Auswahl der Baumarten wird auf 
klimaresiliente, standortgerechte Arten geachtet. Die Maßnahmen tragen dazu bei, die sommerliche 
Überhitzung versiegelter Flächen zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität im Quartier auch bei zu-
nehmenden Hitzebelastungen langfristig zu sichern. 

Ein wesentlicher Beitrag zur Klimaanpassung wird zudem durch die extensive Begrünung der Flachdä-
cher sowie durch die Ausbildung begrünter Freiflächen über der Tiefgarage geleistet. Die festgesetz-
ten Substrataufbauten (mindestens 10 cm auf Dachflächen, mindestens 60 cm über unterbauten Flä-
chen) ermöglichen eine wirksame Wasserspeicherung, Verdunstungskühlung und Abmilderung von 
Temperaturspitzen. In Kombination mit Retentionsdächern und weiteren Rückhaltestrukturen folgt 
die Planung dem Prinzip der „Schwammstadt“, indem Niederschlagswasser zurückgehalten, zeitlich 
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verzögert abgegeben und – soweit möglich – verdunstet wird. Dadurch wird nicht nur die Kanalisa-
tion entlastet, sondern auch die Widerstandsfähigkeit des Quartiers gegenüber Starkregenereignis-
sen erhöht. 

Auch im Bereich der Energieversorgung wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Für das Quartier 
ist eine weitgehend regenerative Wärmeversorgung vorgesehen, insbesondere auf Basis elektrisch 
betriebener Wärmepumpen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen. Die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie energieeffizienter Niedertemperatursysteme trägt zur Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen im Gebäudesektor bei. 

Insgesamt führt die Planung gegenüber dem bisherigen Zustand – geprägt durch großflächige ge-
werbliche Bebauung und Versiegelung – zu einer deutlichen ökologischen und klimatischen Aufwer-
tung des Standorts. Durch die Kombination aus Innenentwicklung, Grünordnungsmaßnahmen, was-
sersensibler Quartiersentwicklung und regenerativer Energieversorgung werden die Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung in angemessener Weise berücksichtigt. 
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10 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanzierung 

Art der Fläche Größe der Flä-
che in m² 

Anteil der Flä-
che in % 

Allgemeines Wohngebiet 14.761 67,2 

öffentliche Straßenverkehrsfläche (inklusive Flächen für öffent-
liche Stellplätze) 

2.145 9,8 

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Ver-
kehrsberuhigter Bereich (inklusive Flächen für öffentliche Stell-
plätze) 

529 2,4 

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Geh- 
und Radweg 

177 0,8 

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß-
gängerbereich 

625 2,8 

private Verkehrsfläche: mit Gehrecht für die Allgemeinheit zu 
belastende Fläche 

1.849 8,4 

öffentliche Grünfläche 1.617 7,4 

private Grünfläche 222 1,0 

Versorgungsfläche mit Zweckbestimmung: Abfallentsorgung 50 0,2 

Gesamtfläche Geltungsbereich 21.976 100,0 

11 Kosten und Durchführung 

Es handelt sich um einen angebotsorientierten Bebauungsplan. Ergänzend wird ein städtebaulicher 
Vertrag gemäß § 11 BauGB abgeschlossen, der die Übernahme der Planungskosten und sonstiger 
Kosten regelt sowie die Durchführung des Bebauungs-plans absichert. 

 


